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Allgemeine Verfügungen 
 
 

Aktenordnung 
für die Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit 

(AktO-ArbG) 
 

AV d. JM vom 30. November 2017 (1454 - I. 399) 
- JMBl. NRW S. 320 - 

 
Die Aktenordnung für die Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit (AktO-ArbG) wird in der neuen Fas-
sung (Stand: 1. Januar 2018) zum 1. Januar 2018 in Kraft gesetzt. Gleichzeitig tritt die AV d. JM 
vom 19. Dezember 2006 (1454 - I. 399) – JMBl. NRW 2007 S. 17 – in der Fassung der AV d. JM 
vom 20. November 2015 (1454 - I. 399) – JMBl. NRW S. 389 – außer Kraft. 
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Aktenordnung 
für die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit 

(AktO-SG) 
 

AV d. JM vom 5. Dezember 2017 (1454 - I. 400) 
- JMBl. NRW S. 321 - 

 
 

Die Aktenordnung für die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit (AktO-SG) wird in der neuen Fassung 
(Stand: 1. Januar 2018) zum 1. Januar 2018 in Kraft gesetzt. Gleichzeitig tritt die AV d. JM vom 
21. November 2013 (1454 - I. 400) – JMBl. NRW 2013 S. 287 – in der zuletzt geänderten Fassung 
vom 19. November 2015 (1454 - I. 400) – JMBl. NRW S. 389 – außer Kraft. 
 
 
 

Durchführungsbestimmungen zum Gerichtsvollzieherkostengesetz 
(DB-GvKostG) 

 

AV d. JM vom 1. Dezember 2017 (5653 - Z. 7) 
- JMBl. NRW S. 321 - 

 
 
Die AV d. JM vom 25. Mai 2001 (5653 - I B. 7) - JMBl. NRW S. 149 -, die zuletzt durch die AV d. 
JM vom 20. Dezember 2013 (5653 - Z. 7) - JMBl. NRW 2014 S. 12 - geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 
 
1 
Abschnitt A wird wie folgt geändert: 
 
1.1 
Nummer 2 wird wie folgt geändert: 
 
1.1.1 
In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 3 Abs. 2 Nr. 3 GvKostG“ durch die Angabe „§ 3 Abs. 2 Satz 
2 GvKostG“ ersetzt. 
 
1.1.2  
Absatz 5 wird folgender Satz 3 angefügt: 
„Satz 1 gilt für die Zustellung eines Europäischen Beschlusses zur vorläufigen Kontenpfändung 
entsprechend.“ 
 
1.2 
In Nummer 9 Abs. 2 Satz 3 werden nach dem Wort „versehen“ ein Komma und die Wörter „der 
auch maschinell erzeugt sein kann“ eingefügt. 
 
2 
Diese AV tritt am 1. Januar 2018 in Kraft. 
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Ausführungen zur Einstellung, zum Aufstieg und zur beruflichen Entwicklung in der Lauf-

bahn des (technischen) Dienstes in der Datenverarbeitung 
 

AV d. JM vom 30. November 2017 (2005 - Z. 82) 
- JMBl. NRW S. 322 - 

 
Für die Laufbahnen „Technischer Dienst in der Datenverarbeitung“ und „Dienst in der Datenverar-
beitung“ (vgl. Anlage 3 zu § 55 der Laufbahnverordnung) im Geschäftsbereich des Ministeriums 
der Justiz wird bestimmt: 
 

§ 1 
 

Die Befähigung für den Zugang zur Laufbahn des technischen Dienstes in der Datenverarbeitung 
der Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt, besitzt, wer  
 
a) das Abschlusszeugnis eines zu einem Bachelorgrad oder zu einer entsprechenden Qualifikation 
führenden Studiums mit dem fachlichen Schwerpunkt Informationstechnik oder einem vergleichba-
ren Schwerpunkt, beispielsweise Verwaltungsinformatik, Wirtschaftsinformatik oder angewandte 
Mathematik mit Nebenfach Informatik, an einer Fachhochschule, einer Universität, einer techni-
schen Hochschule, einer Berufsakademie oder einer gleichstehenden Hochschule vorweisen kann 
und 
b) die gemäß § 16 Absatz 4 Nummer 2 der Laufbahnverordnung erforderliche hauptberufliche Tä-
tigkeit absolviert hat. 
 
Die Befähigung erwirbt ferner, wer im Wege des Aufstiegs nach Maßgabe des § 23 der Lauf-
bahnverordnung ein Bachelor- oder Diplomstudium im Sinne von Satz 1 absolviert hat. Näheres 
regelt das Ministerium der Justiz. 
 

§ 2 
 

Die Befähigung für den Zugang zum Dienst in der Datenverarbeitung der Laufbahngruppe 2, zwei-
tes Einstiegsamt, besitzt, wer  
 
a) ein Hochschulstudium mit dem fachlichen Schwerpunkt Informationstechnik oder einem ver-
gleichbaren Schwerpunkt, beispielsweise Verwaltungsinformatik, Wirtschaftsinformatik oder ange-
wandte Mathematik mit Nebenfach Informatik, mit einem Mastergrad abgeschlossen hat oder  
b) einen gleichwertigen Abschluss an einer Universität, einer technischen Hochschule oder einer 
anderen gleichstehenden Hochschule vorweisen kann und  
c) die gemäß § 16 Absatz 4 Nummer 2 der Laufbahnverordnung erforderliche hauptberufliche Tä-
tigkeit absolviert hat.  
 
Die Befähigung erwirbt ferner, wer im Wege der beruflichen Entwicklung innerhalb der Laufbahn-
gruppe 2 nach Maßgabe der §§ 26, 27 der Laufbahnverordnung ein Masterstudium im Sinne von 
Satz 1 absolviert hat. Näheres regelt das Ministerium der Justiz. 
  

§ 3 
 

Die Beamtinnen und Beamten führen die Dienst- und Amtsbezeichnungen der Laufbahngruppe 2 
des Vollzugs- und Verwaltungsdienstes bei einer Einstellung in den Geschäftsbereich Justizvoll-
zug, im Übrigen die des Justizdienstes. 
 
 

§ 4 
 

Diese AV tritt am Tag der Veröffentlichung in Kraft. 
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Änderung der Allgemeinverfügung und des Runderlasses 

„Schöffenwahl-AV“ 
 

AV des JM (3221- I. 2) und RdErl. des MKFFI (313-3.6105)  
vom 7. Dezember 2017  
- JMBl. NRW S. 323 - 

 
Die Allgemeinverfügung des Ministeriums der Justiz (3221 - I. 2) - JMBI. NRW 2009 S. 70 - und 
der Runderlass des Ministeriums für Generationen, Familie, Frauen und Integration (313 - 6153) - 
MBl. NRW. 2009 S. 134 - vom 4. März 2009 in der Fassung vom 22. Februar 2011 wird wie folgt 
geändert: 
 
1. In Nummer 1.3 Satz 6 werden die Wörter „nicht mehr benannt werden sollen“ durch die Wörter 
„die Berufung zum Amt eines Schöffen ablehnen dürfen“ ersetzt. 
 
2. Nummer 2.4.3 wird wie folgt geändert: 
a) Im sechsten Spiegelstrich  wird nach dem Wort „sind“ das Komma durch einen Punkt ersetzt. 
b) Der siebte Spiegelstrich wird aufgehoben. 
 
3. In Nummer 2.5 wird der zweite Spiegelstrich wie folgt neu gefasst: 
„- Personen, die 
a) in zwei aufeinanderfolgenden Amtsperioden als ehrenamtlicher Richter in der Strafrechtspflege 
tätig gewesen sind, sofern die letzte Amtsperiode zum Zeitpunkt der Aufstellung der Vorschlagslis-
te noch andauert, 
b) in der vorhergehenden Amtsperiode die Verpflichtung eines ehrenamtlichen Richters in der 
Strafrechtspflege an mindestens vierzig Tagen erfüllt haben oder 
c) bereits als ehrenamtliche Richter tätig sind,“ 
 
4. In Nummer 2.7 Satz 3 wird die Angabe „§ 33 GO NW“ durch die Angabe „§ 48 GO NRW“ er-
setzt. 
 
5. In Nummer 7.9 wird nach der Angabe „6“ die Angabe „JGG“ eingefügt. 
 
6. In Nummer 10.2 werden die Wörter „Kreis Aachen“ durch die Wörter „Städteregion Aachen“ er-
setzt. 
 
Diese Allgemeinverfügung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 
 
 
 

Vollzugsgeschäftsordnung Nordrhein-Westfalen (VGO NRW) 
AV d. JM v. 7. Dezember 2017 (1464 - IV. 1) 

 

 - JMBl. NRW S. 323 - 
 
Die AV d. JM vom 12. November 2008 (1464 – IV B. 1) – JMBl. S. 277 –, zuletzt geändert durch 
AV d. JM vom 16. September 2011 (1464 – IV B. 1) – JMBl. S. 313 – wird wie folgt neu gefasst: 
 
 

Inhaltsübersicht 
 
 
Erster Teil Allgemeine Bestimmungen 
1 Anwendungsbereich  
2 Begriffsbestimmungen  
3 Erledigung der Verwaltungsgeschäfte 
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4 Auskünfte und Überlassung von (Akten mit) personenbezogenen Daten an öffentliche und nicht-   
öffentliche Stellen  
5 Geschäftsbehandlung  
6 Fristen und Termine 
 
Zweiter Teil Aufnahmeverfahren  
 
Erster Abschnitt - Ablauf des Aufnahmeverfahrens  
7 Grundsätze der Aufnahme  
8 Anlagen zum Aufnahmeersuchen bei (Ersatz-)Freiheitsstrafe, Jugendstrafe und Sicherungsver- 
wahrung  
9 Vorläufige Aufnahme  
10 Verlegung bei Unzuständigkeit  
11 Soforthilfe  
12 Aufnahmeverhandlung, Personal- und Vollstreckungsblatt  
13 Aufnahmeverfügung 
14 Unterrichtung der Gefangen 
15 Erkennungsdienstliche Maßnahmen  
16 Berechnung der Strafzeit 
17 Zugangsgespräch/Aufnahmegespräch  
18 Beiziehen von Gefangenenpersonalakten 
 
Zweiter Abschnitt – Mitteilungen 
19 Mitteilung bei Verlegung wegen Unzuständigkeit  
20 Unterrichtung des medizinischen Dienstes  
21 Belehrung, Unterrichtung ausländischer konsularischer Vertretungen  
22 Mitteilung der Aufnahme an die Einweisungsbehörde und die neue Vollstreckungsleitung  
23 Mitteilung der Aufnahme an die Polizei, die Ausländerbehörde, das Jugendamt und die Perso-
nensorgeberechtigten  
24 Mitteilung der Aufnahme an die Meldebehörde  
25 Bezug von Sozialleistungen  
26 Mitteilung der Aufnahme an die Opfer 
  
Dritter Abschnitt – Besonderheiten 
27 Abwendung des Vollzugs der Ersatzfreiheitstrafe durch Tilgung der Geldstrafe  
28 Untersuchungshaft, vorläufige Unterbringung und Sicherungshaft  
29 Einstweilige Unterbringung nach § 126a Strafprozessordnung  
30 Auslieferungshaft, Durchlieferungshaft  
31 Zivilhaft  
32 Mehrere Freiheitsentziehungen  
33 Überstellung, Durchgangshaft  
 
Dritter Teil Verwaltungsgeschäfte im Laufe des Vollzuges 
34 Korrektur unrichtig gewordener Daten  
35 Besuche  
36 Ein- und ausgehende Schreiben  
37 Rück- und Nachsenden von Post  
38 Überhaft  
39 Vorführung oder Ausführung zu einem Gerichtstermin, Ausantwortung  
40 Überstellung  
41 Verlegung  
42 Verbringen in ein Krankenhaus außerhalb des Vollzuges  
43 Urlaub, Langzeitausgang, Ausgang, befristete Unterbrechung, Freigang  
44 Entweichung, sonstiger unberechtigter Aufenthalt außerhalb der Anstalt  
45 Mitteilungen über die Unterbringung im offenen Vollzug  
46 Mitteilungen bei Geburten  
47 Mitteilungen bei Todesfällen und schweren Krankheitsfällen  
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Vierter Teil Entlassung 
48 Grundsatz  
49 Vorbereitung der Entlassung  
50 Durchführung der Entlassung  
51 Mitteilung der Entlassung 
  
Fünfter Teil Gefangenen- und Untergebrachtenpersonalakten  
52 Führung und Bestandteile der Gefangenen- und der Untergebrachtenpersonalakte  
53 Fortführung und Verbleib der Gefangenenpersonalakten  
 
Sechster Teil Elektronische Erfassung personenbezogener Gefangenendaten 
54 Übersicht  
55 Personalstammdaten Gefangener  
56 Veränderungen im Bestand  
57 Frühbericht  
 
Siebter Teil Justizvollzugsstatistik  
58 Aufbau und Umfang  
59 Tabelle StV 1 (Monatsstatistik)  
60 Übersicht Gefangenendaten, Tabellen StV 2 bis StV 5 (Stichtagserhebung) 
61 Tabellen StV 6 bis StV 12 (Jahresstatistik)  
 
Achter Teil Aufenthalt auf freiwilliger Grundlage  
62 Aufnahme oder Verbleib auf freiwilliger Grundlage  
 
Neunter Teil Schlussvorschriften  
63 In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten  
 

Erster Teil 
Allgemeine Bestimmungen 

 
1 
Anwendungsbereich 
 
(1) Die Vollzugsgeschäftsordnung bestimmt Umfang und Inhalt der Verwaltungsgeschäfte in An-
stalten, soweit sie sich auf die Gefangenen unmittelbar beziehen und nicht in anderen Vorschriften 
geregelt sind. 
 
(2) Entsprechendes gilt für Verwaltungsgeschäfte, die Untergebrachte in Einrichtungen der Siche-
rungsverwahrung betreffen, sofern nicht spezielles Landesrecht oder das Wesen der Sicherungs-
verwahrung entgegenstehen. 
 
2 
Begriffsbestimmungen 
 
Der Vollzugsgeschäftsordnung liegt folgender Sprachgebrauch zugrunde: 
 
Abgang ist, wer 
a) die Anstalt verlässt und nicht vor Ablauf des Tages zurückkehrt, 
b) eine Freiheitsentziehung beendet, jedoch zu weiterer Freiheitsentziehung in der Anstalt – auch 

nur vorübergehend – verbleibt (Übertritt). 
 
Anstalten sind Justizvollzugsanstalten, Jugendstrafanstalten und Einrichtungen der Sicherungs-
verwahrung.  
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Aufnahme ist erfolgt mit der Unterzeichnung der Aufnahmeverfügung. Sie ist Erstaufnahme, wenn 
die Person sich zuvor in Freiheit oder in einem Gewahrsam außerhalb der Justizverwaltung befun-
den hat. 
 
Ausantwortung ist das befristete Überlassen von Gefangenen in den Gewahrsam einer anderen 
Behörde, die ihrerseits befugt ist, die ausgeantwortete Person in amtlichem Gewahrsam zu halten. 
 
Ausgang ist das Verlassen der Anstalt für eine bestimmte Tageszeit. 
 
Austritt ist das endgültige Verlassen der Anstalt, in der die Gefangenen sich befinden.  
 
Buchungskreis ist ein statistisches Steuerungselement, das die Möglichkeit eröffnet, den Gefan-
genenbestand nach bestimmten Kriterien zu differenzieren.  
 
Durchgangshaft ist die vorübergehende Unterbringung von auf Transport befindlichen Gefange-
nen in einer Anstalt zum Zwecke des Weitertransports in eine andere Anstalt. 
 
Einweisungsbehörde ist bei 
a) Freiheitsstrafe (auch Ersatzfreiheitsstrafe), Strafarrest und Sicherungsverwahrung die Vollstre-

ckungsbehörde, 
b) Jugendstrafe die Vollstreckungsleiterin oder der Vollstreckungsleiter, 
c) Untersuchungshaft das Gericht, 
d) vorläufiger Unterbringung nach § 275a Absatz 6 Strafprozessordnung das Gericht, 
e) Sicherungshaft gemäß § 453c StPO Strafprozessordnung das Gericht, 
f) einstweiliger Unterbringung nach § 126a Strafprozessordnung das Gericht, 
g) Auslieferungshaft und Durchlieferungshaft das Gericht oder die Generalstaatsanwaltschaft,  
h) Erzwingungshaft die Vollstreckungsbehörde, 
i) Ordnungs- und Zwangshaft in Straf- und Bußgeldsachen das Gericht, wenn es die Vollstre-

ckung unmittelbar veranlasst, oder die Staatsanwaltschaft als ersuchte Behörde, 
j) gerichtlich angeordneter Ordnungs- und Zwangshaft - außer in Straf- und Bußgeldsachen - 

sowie Sicherungshaft nach §§ 918, 933 Zivilprozessordnung und Haft nach § 98 Absatz 2 In-
solvenzordnung das Gericht. 

 
Entlassung ist die förmliche Verfügung der Beendigung einer Freiheitsentziehung. 
 
Entweichung ist die Selbstbefreiung und die Befreiung durch Dritte aus dem Gewahrsam der An-
stalt. Eine Nichtrückkehr vom Freigang, Ausgang, Urlaub, Langzeitausgang und aus einer Strafun-
terbrechung sowie die Befreiung oder Selbstbefreiung aus dem tatsächlichen Gewahrsam der Ge-
richte, der Polizei oder anderer Behörden, an die Gefangene ausgeantwortet sind, gelten nicht als 
Entweichung. 
 
Erstaufnahme siehe Aufnahme 
 
Gefangene sind alle Personen, die sich im amtlichen Gewahrsam einer Anstalt befinden. Keine 
Gefangene sind Personen, die nach Nummer 62 auf freiwilliger Grundlage in der Anstalt aufge-
nommen werden oder dort über den Entlassungszeitpunkt hinaus verbleiben. 
 
Gesamtvollzugsdauer siehe Vollzugsdauer 
 
Langzeitausgang ist das Verlassen der Anstalt für mehr als einen Tag.  
 
Nichtrückkehr liegt vor, wenn Gefangene bis zum Ablauf des Tages, der auf das Ende des unbe-
aufsichtigten Aufenthalts außerhalb der Anstalt folgt, nicht zurückkehren oder vor diesem Zeitpunkt 
festgenommen werden. Als Beaufsichtigung gilt nur die Aufsicht durch Justizvollzugsbedienstete. 
 
Überhaft ist die Vormerkung einer Freiheitsentziehung, die sich an den laufenden Vollzug an-
schließen soll. 
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Überstellung ist die befristete Überführung von Gefangenen in eine andere Anstalt. 
 
Übertritt liegt vor, wenn eine Freiheitsentziehung beendet ist, jedoch im Anschluss daran eine 
weitere Freiheitsentziehung in der Anstalt - auch nur vorübergehend - vollzogen wird. 
 
Untergebrachte sind alle Personen, die sich im amtlichen Gewahrsam einer Einrichtung zum Voll-
zug der Sicherungsverwahrung befinden.  
 
Verlegung ist die unbefristete Überführung von Gefangenen in eine andere Anstalt. 
 
Vollzugsdauer ist die Zeit, die Gefangene gemäß der Strafzeitberechnung im Vollzug der aktuell 
vollstreckten Freiheitsstrafe zuzubringen haben. Gesamtvollzugsdauer ist die Summe aller unmit-
telbar aneinander anschließenden Zeiten (einschl. Untersuchungshaft), die Gefangene im Vollzug 
zugebracht haben und bis zum Strafende nach der Strafzeitberechnung noch zuzubringen haben. 
 
Vollzugsöffnende Maßnahmen sind namentlich Aufenthalte außerhalb der Anstalt, beispielswei-
se Ausführung, Begleitausgang, Ausgang, Langzeitausgang, und Freigang. 
 
Vollzugsuntauglichkeit liegt vor, wenn Gefangene aus körperlichen oder geistigen Gründen so 
erkrankt sind, dass sie 
a) weder in einer Anstalt, 
b) noch in einem Anstaltskrankenhaus, 
c) noch durch eine vorübergehende Verbringung in ein Krankenhaus außerhalb des Vollzuges, 
d) noch durch eine ambulante Behandlung außerhalb des Vollzuges 
in der erforderlichen Weise behandelt werden können. 
 
Vorübergehende Abwesenheit ist jeder Zeitraum, während dessen Gefangene sich nicht im um-
wehrten Anstaltsbereich befinden. 
 
Zivilhaft ist der Vollzug einer gerichtlich angeordneten Ordnungs-, Zwangs- und Erzwingungshaft 
sowie Sicherungshaft nach §§ 918, 933 Zivilprozessordnung und Haft nach § 98 Absatz 2 Insol-
venzordnung. 
 
Zugang ist, wer 
a) sich zum Vollzug stellt, 
b) zugeführt wird, 
c) nach vorübergehender Abwesenheit, jedoch nicht vor Ablauf des Tages zurückkehrt, 
d) im Anschluss an eine Freiheitsentziehung zu weiterer Freiheitsentziehung in der Anstalt - auch 

nur vorübergehend - verbleibt (Übertritt), 
e) überstellt wird und nicht vor Ablauf des Tages die Anstalt verlässt. 
 
3 
Erledigung der Verwaltungsgeschäfte 
 
(1) Die Verwaltungsgeschäfte sind grundsätzlich im IT-Fachverfahren des web-basierten Buchhal-
tungs- und Abrechnungssystems im Strafvollzug (BASIS-Web) zu erledigen. 
 
(2) Beim Einsatz von automatisierten Verfahren kann systembedingt von dieser Verwaltungsvor-
schrift abgewichen werden. Gleiches gilt, wenn Daten entsprechend den datenschutzrechtlichen 
Regelungen auf elektronischem Wege mit öffentlichen Stellen ausgetauscht werden. 
 
(3) Soweit Schriftstücke mit einem Dienstsiegel zu versehen sind, kann dieses maschinell aufge-
druckt werden. Bei Mitteilungen, die im automatisierten Verfahren erstellt werden, kann auf die 
Unterschrift und das Dienstsiegel verzichtet werden. 
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4 
Auskünfte und Überlassung von (Akten mit) personenbezogenen Daten an öffentliche und 
nicht-öffentliche Stellen  
 
Die Erteilung von Auskünften über Gefangene an öffentliche und nicht-öffentliche Stellen sowie die 
Überlassung von Akten (auch in elektronischer Form) mit personenbezogenen Daten erfolgt nach 
Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz. 
 
5 
Geschäftsbehandlung 
 
(1) Schriftstücke und Aktenvermerke dürfen nur aufgrund einer Sachverfügung, die mit Tagesan-
gabe und leserlicher Signatur zu versehen ist, zu den Gefangenenpersonalakten genommen wer-
den. Änderungen sind mit leserlicher Signatur unter Angabe des Datums der Änderung zu be-
scheinigen. Für Eingaben in automatisierte Dateien, die zu den elektronisch geführten Bestandtei-
len der Gefangenenpersonalakte gehören, gilt Entsprechendes. 
 
(2) Von ausgehenden Schreiben ist ein Doppel mit einer Sachverfügung zu den Akten zu nehmen. 
Bei Verwendung eines Formulars genügt eine Sachverfügung, die die Bezeichnung des Formulars 
und des Empfängers der Mitteilung enthält; Zusätze sind inhaltlich wiederzugeben. 
 
(3) Sofern Schriftstücke von Gefangenen zu unterschreiben sind und diese die Unterschrift verwei-
gern oder nicht leisten können, ist hierüber unter Angabe der Gründe ein Vermerk auf den Schrift-
stücken anzubringen. 
 
(4) Im Schriftverkehr mit Angehörigen von Gefangenen, entlassenen Gefangenen und deren An-
gehörigen sind Briefumschläge zu verwenden, die die Anstalt nicht als Absender erkennen lassen. 
 
6 
Fristen und Termine 
 
Strafzeitabhängige Termine und strafzeitabhängige Fristen werden automatisch erzeugt. Sofern 
Termine und Fristen nicht automatisiert erzeugt werden, sind sie von den zuständigen Stellen zu 
erfassen. Fristen und Termine sind zu überwachen. 
 
 

Zweiter Teil 
Aufnahmeverfahren 

 
Erster Abschnitt - Ablauf des Aufnahmeverfahrens 

 
7 
Grundsätze der Aufnahme 
 
(1) Das Aufnahmeverfahren beginnt mit der Ingewahrsamnahme der betroffenen Person in der 
Anstalt (vorläufige Aufnahme). Es endet mit der Unterzeichnung der Aufnahmeverfügung gemäß 
Nummer 13 (Aufnahme). 
 
(2) Bereits zu Beginn des Aufnahmeverfahrens ist die Personengleichheit von Selbststellern oder 
Zugeführten mit der Person, die nach den Unterlagen aufgenommen werden soll, anhand von 
Ausweisen oder auf andere geeignete Weise und durch Abgleich der Fingerabdruckdaten unter 
den Voraussetzungen von Nr. 15 festzustellen. Ergibt sich, dass sich anstatt der aufzunehmenden 
Person eine andere gestellt hat oder zugeführt worden ist, so ist die Einweisungsbehörde, bei ei-
ner vorläufig festgenommenen Person oder aufgrund eines Haftbefehls oder einer Ausschreibung 
zur Festnahme ergriffenen Person das Gericht oder die Polizei unverzüglich zu benachrichtigen. 
Die Anstaltsleitung ist unverzüglich zu unterrichten. 
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(3) Urkundliche Grundlage für die Aufnahme zum Vollzug einer jeden Freiheitsentziehung ist - mit 
Ausnahme des in Nummer 9 Absatz 1 Buchstabe d geregelten Falls - das Aufnahmeersuchen der 
Einweisungsbehörde. Es ist jede Person aufzunehmen, für die ein Aufnahmeersuchen vorliegt. 
 
(4) Eine Vollzugsuntauglichkeit steht der Aufnahme nicht entgegen. Die Entscheidung der Einwei-
sungsbehörde ist unverzüglich herbeizuführen. Dabei ist die Stellungnahme der von der Anstalt 
hinzugezogenen Ärztinnen oder Ärzte mitzuteilen. 
 
8 
Anlagen zum Aufnahmeersuchen bei (Ersatz-)Freiheitsstrafe, Jugendstrafe und Siche-
rungsverwahrung 
 
(1) Dem Aufnahmeersuchen sollen als Anlagen beigefügt sein (§§ 31, 53 Absatz 2 Nummer 1 
Strafvollstreckungsordnung): 
a) eine vollständige Abschrift der zu vollstreckenden Entscheidung mit Ausnahme solcher Teile, 

die geheimhaltungsbedürftig sind; 
b) ein Auszug aus dem Bundeszentralregister, der möglichst nicht älter als sechs Monate ist, 
c) eine Abschrift des Gutachtens über den körperlichen oder geistigen Zustand der verurteilten 

Person. 
 

Fehlende Unterlagen sind unverzüglich von den zuständigen Stellen anzufordern. 
 
(2) Läuft die im Aufnahmeersuchen angegebene Frist ab, ohne dass sich die verurteilte Person 
zum Strafantritt stellt, so ist die Einweisungsbehörde alsbald zu verständigen. Hat die verurteilte 
Person die Strafe einen Monat nach Ablauf der im Aufnahmeersuchen angegebenen Frist noch 
nicht angetreten, so ist das Aufnahmeersuchen der Einweisungsbehörde mit einem entsprechen-
den Vermerk zurückzusenden. 
 
9 
Vorläufige Aufnahme 
 
(1) Ohne Aufnahmeersuchen ist vorläufig aufzunehmen, 
a) wer sich unter Vorzeigen einer auf die Anstalt lautenden Ladung selbst stellt; die Ladung ist zu 

den Gefangenenpersonalakten zu nehmen; 
b) wer der Anstalt unter Übergabe der für den Einzelfall vorgeschriebenen Unterlagen zugeführt 

wird; 
c) eine vorläufig festgenommene Person, wenn eine schriftliche Verfügung des Gerichts oder der 

Staatsanwaltschaft vorliegt; in Ausnahmefällen genügt eine von der Polizeidienststelle ausge-
stellte und unterschriebene Einlieferungsanzeige; die Anstaltsleitung ist unverzüglich zu unter-
richten; es ist sicherzustellen, dass die ergriffene Person unverzüglich, spätestens am Tage 
nach der Ergreifung, dem Gericht vorgeführt wird;  

d) wer zum Vollzug von Zivilhaft zugeführt wird, wenn eine Ausfertigung des Haftbefehls vorliegt. 
 
(2) Ohne Aufnahmeersuchen darf vorläufig aufgenommen werden, 
a) wer sich unter Vorzeigen einer auf eine andere Anstalt lautenden Ladung selbst stellt; die La-

dung ist zu den Gefangenenpersonalakten zu nehmen; 
b) wer sich selbst stellt, ohne eine Ladung vorweisen zu können, wenn durch sofortige fernmünd-

liche Rückfrage bei der zuständigen Behörde festgestellt werden kann, dass die sich selbst 
stellende Person dem Vollzug zuzuführen ist; 

c) wer aufgrund eines Haftbefehls, eines Unterbringungsbefehls oder einer Ausschreibung zur 
Festnahme ergriffen worden ist, wenn die einliefernde Polizeidienststelle im Ausnahmefall im 
Wege der Amtshilfe den Grund der Festnahme schriftlich darlegt. Die Anstaltsleitung ist unver-
züglich zu verständigen; es ist – mit Ausnahme für den Vollstreckungshaftbefehl nach § 457 
Absatz 2 Strafprozessordnung - sicherzustellen, dass die ergriffene Person unverzüglich, spä-
testens am Tage nach der Ergreifung, dem Gericht vorgeführt wird. 
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(3) Auf die vorläufige Aufnahme sind die Vorschriften für die Aufnahme nur anwendbar, wenn dies 
in dieser Geschäftsordnung ausdrücklich bestimmt ist.  
 
10 
Verlegung bei Unzuständigkeit 
 
(1) Ist die Anstalt nach dem Vollstreckungsplan für den Vollzug der Freiheitsentziehung nicht zu-
ständig und ist eine unverzügliche Verlegung nicht möglich, werden die Gefangenen aufgenom-
men und - gegebenenfalls im Benehmen mit der Einweisungsbehörde oder der zuständigen An-
stalt - alsbald in die zuständige Anstalt verlegt. 
 
(2) Ist die Anstalt bei Straf- und Jugendstrafgefangenen lediglich wegen der Vollzugsdauer oder 
des Alters der Verurteilten nicht zuständig und weicht eine dieser beiden Voraussetzungen, nach 
dem Tage der Aufnahme berechnet, um nicht mehr als zwei Wochen von den entsprechenden 
Bestimmungen des Vollstreckungsplanes ab, so kann von einer Verlegung abgesehen werden. 
 
11 
Soforthilfe  
 
(1) Ergibt sich bei oder nach der – auch nur vorläufigen – Aufnahme die Notwendigkeit zu Sofort-
maßnahmen für hilfsbedürftige Angehörige (§ 11 Absatz 1 Nummer 1 Strafgesetzbuch), so sind die 
zuständigen Bediensteten hiervon in Kenntnis zu setzen. Diese benachrichtigen unverzüglich die 
zuständige Verwaltungsbehörde des Ortes, an dem sich die hilfsbedürftigen Angehörigen aufhal-
ten. Die Gefangenen sind von dieser Mitteilung unverzüglich zu unterrichten. Werden der Anstalt 
von der Verwaltungsbehörde getroffene Maßnahmen bekannt, so sind auch diese den Gefange-
nen unverzüglich mitzuteilen. 
 
(2) Ist Habe von Gefangenen außerhalb der Anstalt sicherzustellen, sind die zuständigen Bediens-
teten hiervon zu unterrichten. 
 
(3) Bringen Gefangene ein Kind mit, dessen Unterbringung grundsätzlich in der Anstalt zulässig 
und möglich ist, so ist unverzüglich das Jugendamt hierzu zu hören und gegebenenfalls die Zu-
stimmung der oder des Aufenthaltsbestimmungsberechtigten einzuholen. Ist die Unterbringung des 
Kindes in der Anstalt nicht zulässig oder nicht möglich, ist das zuständige Jugendamt am Sitz der 
Anstalt aufzufordern, sich des Kindes anzunehmen. 
 
(4) Kann ein noch nicht schulpflichtiges Kind einer Gefangenen in einer Mutter-Kind-Abteilung ei-
ner Anstalt nach Zustimmung der aufenthaltsbestimmungsberechtigten Person aufgenommen 
werden, ist vor der Aufnahme das Jugendamt zu hören und die Gefangene über die Kostentra-
gungspflicht der zum Unterhalt verpflichteten Person zu unterrichten. 
 
12 
Aufnahmeverhandlung, Personal- und Vollstreckungsblatt 
 
(1) In einer Aufnahmeverhandlung sind die Voraussetzungen für die Aufnahme Gefangener zu 
prüfen. Es werden personenbezogene Daten der Gefangenen abgefragt, soweit deren Kenntnis zu 
vollzuglichen Zwecken erforderlich ist. 
 
(2) Gefangene sind darauf hinzuweisen, dass die Aufnahme in einer öffentlichen Urkunde festge-
stellt wird und dass sie sich einer strafrechtlichen Verfolgung aussetzen, wenn sie zur Täuschung 
im Rechtsverkehr unrichtige Angaben über ihre Person machen. 
 
(3) Über die Aufnahmeverhandlung ist eine Niederschrift anzufertigen.  
 
(4) Die über Gefangene erhobenen Daten werden im Personal- und Vollstreckungsblatt festgehal-
ten. Nach Eingang der Auskunft aus dem Bundeszentralregister ist die Zahl der Vorstrafen bzw. 
früheren Maßregeln zu überprüfen und gegebenenfalls zu berichtigen. 
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(5) Wird eine Strafe mit einer Vollzugsdauer von mehr als sechs Monaten in einer für den Aufent-
haltsort zuständigen Anstalt vollzogen, so ist die verurteilte Person bei der Aufnahmeverhandlung 
darüber zu belehren, dass sie binnen zwei Wochen nach der Aufnahmeverhandlung ihre Verle-
gung in die für den Wohnort zuständige Anstalt beantragen kann. Entsprechendes gilt, wenn eine 
solche Strafe im Anschluss oder in Unterbrechung der Untersuchungshaft vollzogen wird.  
Die Anstalt weist sie bei der Aufnahmeverhandlung oder bei entsprechender Kenntnisnahme auf 
die Möglichkeit der Verlegung in die für den Wohnort zuständige Anstalt hin und gibt der Anstalt 
des anderen Landes, in welche die verurteilte Person verlegt werden soll, zur Prüfung die die örtli-
che Zuständigkeit der Anstalt begründenden Umstände an und dokumentiert, wie der Wohnort der 
verurteilten Person festgestellt wurde. 
 
(6) Bei Gefangenen, die aus dem Ausland zum Zwecke der Strafverfolgung oder der Strafvollstre-
ckung nach Deutschland ausgeliefert worden sind, ist der Vermerk "Festnahme im Ausland, 
Grundsatz der Spezialität beachten" zu den Gefangenendaten zu speichern (vgl. Nummer 100 
Richtlinien für den Verkehr mit dem Ausland in Strafsachen). 
 
13 
Aufnahmeverfügung 
 
Die Aufnahme von Gefangenen ist schriftlich zu verfügen. Die Aufnahmeverfügung wirkt unabhän-
gig davon, wann sie ergeht, auf den Zeitpunkt der Ingewahrsamnahme in der Anstalt zurück. 
 
14 
Unterrichtung der Gefangenen 
 
Bei der Erstaufnahme sind Gefangene zu unterrichten bzw. zu belehren über 
a) die Auswirkungen der Freiheitsentziehung auf die Sozialversicherung und die Arbeitslosenver-

sicherung, 
b) die Erhebung und den Schutz personenbezogener Daten sowie die bestehenden Offenba-

rungspflichten und Offenbarungsbefugnisse der Berufsgeheimnisträgerinnen und Berufsge-
heimnisträger nach den gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz, 

c) die Voraussetzungen für die Heranziehung zu Haftkostenbeiträgen und Haftkosten sowie de-
ren Höhe 

d) die Möglichkeit des Auslesens von Datenspeichern. 
 
15 
Erkennungsdienstliche Maßnahmen 
 
(1) Bei der Erstaufnahme - gegebenenfalls bei vorläufiger Aufnahme - einer Person zum Vollzug 
einer Freiheitsentziehung sind mit Kenntnis der Gefangenen die folgenden erkennungsdienstlichen 
Maßnahmen durchzuführen: 

a) Aufnahme von Lichtbildern, 
b) Feststellung äußerlicher körperlicher Merkmale, 
c) Messungen, 
d) Erfassung biometrischer Merkmale von Fingern, Händen und Gesicht.  

 
(2) Der Tag der Lichtbildaufnahme nach Absatz 1 Buchstabe a ist zu vermerken. Die Lichtbilder 
sind nach Ablauf von jeweils drei Jahren zu erneuern. Neue Lichtbilder sind auch dann anzuferti-
gen, wenn das Aussehen der Gefangenen sich entscheidend verändert hat. In diesen Fällen be-
ginnt die Frist nach Satz 2 von Neuem. Früher angefertigte Lichtbilder sind aufzubewahren. 
 
(3) Mit der Beschreibung der Person nach Absatz 1 Buchstabe b sind Bedienstete des Kranken-
pflegedienstes oder andere geeignete Bedienstete zu beauftragen. Die Personenbeschreibung ist 
zu ergänzen, wenn sich äußerliche körperliche Merkmale entscheidend verändert haben oder 
neue hinzugekommen sind. 
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(4) Zur Erfassung biometrischer Merkmale der Finger nach Absatz 1 Buchstabe d sind Abdrücke 
von allen Fingern zu nehmen. Die Fingerabdruckdaten werden mittels eines Fingerabdruckscan-
ners in der Anstalt abgelesen. Das Ablesen der Finderabdruckdaten ist solange zu wiederholen, 
bis zu allen Fingern ein korrektes Abbild vorliegt und eine Speicherung möglich ist. Von dem Able-
sen eines Fingerabdruckes wird nur dann abgesehen, soweit das Ablesen aus tatsächlichen Grün-
den ausgeschlossen ist. Im Anschluss an das Ablesen und Speichern der Fingerabdruckdaten 
erfolgt die Identitätsfeststellung durch Datenabgleich nach Maßgabe des § 4 Absatz 4 Vollzugda-
tenverarbeitungsverordnung. 
 
(5) Angefertigte Lichtbilder sind zu der Gefangenenpersonalakte zu nehmen und können in perso-
nenbezogenen Dateien gespeichert werden. Die Fingerabdruckdaten sind vollständig und unver-
sehrt elektronisch in BASIS-Web zu speichern. Die übrigen erkennungsdienstlichen Unterlagen 
sind zu der Gefangenenpersonalakte zu nehmen oder in Form von Dateien zu speichern. 
 
(6) Gefangene sind darüber zu belehren, dass sie nach der Entlassung aus dem Vollzug verlangen 
können, dass die gewonnenen erkennungsdienstlichen Unterlagen und Daten mit Ausnahme der 
zu den Gefangenenpersonalakten genommenen oder elektronisch gespeicherten Lichtbilder, der 
Fingerabdruckdaten und der Beschreibung von körperlichen Merkmalen vernichtet oder gelöscht 
werden, sobald die Vollstreckung der richterlichen Entscheidung, die dem Vollzug zugrunde gele-
gen hat, abgeschlossen ist. 
 
(7) Bei der Vollstreckung von Zivilhaft oder Strafarrest gelten die vorstehenden Absätze mit folgen-
der Maßgabe entsprechend: 

a) Es werden keine biometrischen Daten des Gesichts gemäß Absatz 1 Buchstabe b erhoben. 
b) Die nach Absatz 1 erhobenen Daten dürfen nur zu den in § 87 Absatz 2 und § 180 Absatz 

2 Nummer 4 Strafvollzugsgesetz genannten Zwecken verarbeitet und genutzt werden; ein 
Datenabgleich zum Zweck der Identitätsfeststellung gemäß Absatz 4 Satz 4 findet nicht 
statt. 

c) Gefangene sind gemäß Absatz 6 auch darüber zu belehren, dass Fingerabdruckdaten zu 
dem genannten Zeitpunkt vernichtet oder gelöscht werden, wenn sie dies verlangen. 

 
16 
Berechnung der Strafzeit 
 
(1) Die vorläufige Berechnung der Strafzeit obliegt den hierzu bestimmten Bediensteten. Für die 
vorläufige Berechnung gelten die einschlägigen Vorschriften der Strafvollstreckungsordnung. Zur 
Berechnung der Strafzeit gehört auch die Errechnung des Zeitpunktes, zu dem die Vollstreckung 
des Strafrestes zur Bewährung ausgesetzt werden kann, und zwar 
a) bei zeitigen Freiheitsstrafen von mehr als 2 Monaten der Zeitpunkt nach § 57 Absatz 1 Straf-

gesetzbuch, 
b) bei zeitigen Freiheitsstrafen von mehr als 9 Monaten der Zeitpunkt nach § 57 Absatz 2 Straf-

gesetzbuch, 
c) bei lebenslangen Freiheitsstrafen der Zeitpunkt nach § 57a Absatz 1 Strafgesetzbuch, 
d) bei einer Jugendstrafe von mehr als einem Jahr der Zeitpunkt nach § 88 Absatz 2 Satz 2 Ju-

gendgerichtsgesetz. 
§ 36 Absatz 1 Strafvollstreckungsordnung bleibt unberührt. 
 
(2) Den Gefangenen ist die vorläufige Berechnung der Strafzeit bei der Aufnahmeverhandlung 
oder später gegen Unterschrift bekannt zu geben. Ihnen ist zu eröffnen, dass die Vollstreckungs-
behörde für die endgültige Berechnung der Strafzeit zuständig ist und sie über Abweichungen der 
endgültigen von der vorläufigen Strafzeitberechnung unterrichtet werden. Jede Änderung der 
Strafzeitberechnung ist den Gefangenen gegen Unterschrift mitzuteilen. 
 
(3) Die Gefangenen sind darauf hinzuweisen, dass sie die Strafzeitberechnung nach § 458 Straf-
prozessordnung gerichtlich überprüfen lassen können. 
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(4) Die beiden Stücke des Aufnahmeersuchens sind hinsichtlich der Strafzeitberechnung zu er-
gänzen. 
 
(5) Umstände, die zu einer Änderung der Strafzeitberechnung führen könnten, sind der Vollstre-
ckungsbehörde mitzuteilen. 
 
17 
Zugangsgespräch/Aufnahmegespräch 
 
Zur Durchführung des Zugangsgesprächs/Aufnahmegesprächs sind die Anstaltsleitung oder die 
von ihr bestimmten Bediensteten über jede Erstaufnahme und über jede sich an eine Verlegung 
anschließende Aufnahme alsbald zu unterrichten. Das Ergebnis des Gesprächs ist in der Gefan-
genenpersonalakte zu vermerken. 
 
18 
Beiziehen von Gefangenenpersonalakten 
 
(1) Alsbald nach der Aufnahme kann die über die zuletzt vollzogene Freiheitsentziehung geführte 
Gefangenenpersonalakte beigezogen werden. Die Entscheidung nach Satz 1 ist zu dokumentie-
ren.  
 
(2) Bei Gefangenen mit angeordneter oder vorbehaltener Sicherungsverwahrung sind alle Gefan-
genenpersonalakten über den Vollzug einer Freiheitsentziehung beizuziehen. 
 
(3) Ergibt sich aus den beigezogenen Gefangenenpersonalakten, dass Gefangene in einem frühe-
ren Verfahren aus dem Ausland eingeliefert wurden, ist die Einweisungsbehörde entsprechend zu 
unterrichten. Im Eilfall sind die Informationen vorab im Wege der Telekommunikation zu übermit-
teln. 
 
(4) Die beigezogenen Akten sind zurückzugeben, sobald sie entbehrlich sind. 
 
(5) Bei der Sichtung der Daten aus einer beigezogenen Gefangenenpersonalakte ist das Verwer-
tungsverbot gemäß §§ 51, 52 Bundeszentralregistergesetz zu beachten. 
 
 

Zweiter Abschnitt – Mitteilungen 
 
19 
Mitteilung bei Verlegung wegen Unzuständigkeit 
 
Ist die Anstalt für den Vollzug der Freiheitsentziehung unzuständig und die Verlegung in die zu-
ständige Anstalt veranlasst, ist an die Einweisungsbehörde unverzüglich eine Mitteilung mit dem 
Zusatz: „Für den Vollzug der Freiheitsentziehung unzuständig! Verlegung in die zuständige Anstalt 
….. ist veranlasst!“ zu übermitteln. Der Grund für die Unzuständigkeit ist mitzuteilen. 
 
20 
Unterrichtung des medizinischen Dienstes 
 
Der medizinische Dienst ist über jede – auch nur vorläufige – Aufnahme unverzüglich zu unterrich-
ten. Ergeben Erklärungen von Gefangenen oder der Augenschein einen Krankheitsverdacht, so ist 
der medizinische Dienst hierauf ausdrücklich hinzuweisen. 
 
21 
Belehrung, Unterrichtung ausländischer konsularischer Vertretungen 
 
(1) Ausländische Gefangene, die sich zum Antritt einer Freiheitsentziehung selbst stellen, oder 
nach Festnahme zugeführt werden oder aus Untersuchungshaft in Strafhaft übertreten, sind bei 
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der – auch vorläufigen – Aufnahme bzw. beim Übertritt darüber zu belehren, dass sie die Unter-
richtung ihrer konsularischen Vertretung verlangen können. Verlangen sie dies, so hat die entspre-
chende Unterrichtung unverzüglich zu erfolgen (Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe b Wiener Überein-
kommen vom 24. April 1963 über konsularische Beziehungen). 
 
(2) Sind Gefangene Angehörige eines Staates, bei dem die Unterrichtung auch ohne oder gegen 
ihren Willen zu erfolgen hat (Nummer 135 Absatz 2 Richtlinien für den Verkehr mit dem Ausland in 
strafrechtlichen Angelegenheiten), sind sie auch hierüber zu belehren und die Unterrichtung ist in 
jedem Fall unverzüglich vorzunehmen. 
 
22 
Mitteilung der Aufnahme an die Einweisungsbehörde und die neue Vollstreckungsleitung 
 
(1) Die Aufnahme von Gefangenen ist der Einweisungsbehörde nach Maßgabe der Absätze 2 bis 
4 mitzuteilen. Sofern ein Aufnahmeersuchen nicht vorliegt und die Anstalt zuständig ist, ist die vor-
läufige Aufnahme der Einweisungsbehörde mit dem Vermerk „Aufnahmeersuchen dringend erbe-
ten!“ - unabhängig von der Regelung in den Absätzen 2 bis 4 - mitzuteilen.  
 
(2) Ist die Anstalt für den Vollzug der Freiheitsentziehung zuständig, so erfolgt die Mitteilung durch 
Rücksendung eines der beiden Stücke des ergänzten Aufnahmeersuchens (Nummer 16 Absatz 4). 
Dabei ist eine Strafzeitberechnung und ggf. eine Bescheinigung über die Aushändigung einer Aus-
fertigung oder beglaubigten Abschrift eines öffentlich zugestellten Beschlusses über:  
a) den Widerruf der Strafaussetzung,  
b) den Widerruf der Aussetzung des Strafrestes, 
c) den Widerruf der Aussetzung der Unterbringung,  
d) den Widerruf des Straferlasses oder  
e) die nach § 67c Absatz 2 Strafgesetzbuch angeordnete Vollstreckung der Unterbringung 
beizufügen. 
 
(3) Die Aufnahme von Jugendstrafgefangenen ist unter Beifügung eines der beiden Stücke des 
ergänzten Aufnahmeersuchens mitzuteilen 
a) der Einweisungsbehörde und 
b) nach Übergang der Vollstreckung nach § 85 Absatz 2 oder 3 Jugendgerichtsgesetz der neuen 

Vollstreckungsleitung. Nach Übergang der Vollstreckung ist die neue Vollstreckungsleitung 
Einweisungsbehörde im Sinne dieser Geschäftsordnung. 

Der Mitteilung zu b) sind zusätzlich zwei der mit dem Aufnahmeersuchen übersandten Urteilsab-
schriften beizufügen. 
 
(4) Der Einweisungsbehörde ist mitzuteilen, wenn Gefangene aus dem Ausland zum Zwecke der 
Strafverfolgung oder der Strafvollstreckung nach Deutschland ausgeliefert worden sind. 
 
23 
Mitteilung der Aufnahme an die Polizei, die Ausländerbehörde, das Jugendamt und die Per-
sonensorgeberechtigten 
 
Mitzuteilen sind 
a) der Polizei unter Verwendung der elektronischen Schnittstelle die Aufnahme von Gefangenen 

zum Vollzug einer Freiheitsentziehung mit Ausnahme des Vollzugs von Zivilhaft; 
b) der für den Sitz der Anstalt zuständigen Ausländerbehörde die Aufnahme von Ausländern zum 

Vollzug von Auslieferungshaft, Untersuchungshaft, Freiheitsstrafe und Jugendstrafe; dies gilt 
nicht bei einer sich an eine Verlegung anschließenden Aufnahme von Gefangenen, wenn der 
Vollzug der Freiheitsentziehung fortgesetzt wird; 

c) dem Jugendamt die Aufnahme von Gefangenen unter 21 Jahren zum Vollzug einer Freiheits-
entziehung; dem Jugendamt ist auch eine Änderung der Strafzeit mitzuteilen, wenn das neue 
Strafende vor der Vollendung des 21. Lebensjahres liegt; bei Gefangenen im Jugendstrafvoll-
zug, in Untersuchungshaft und in Sicherungshaft nach § 453c Strafprozessordnung ist in der 
Mitteilung um Übersendung eines Ermittlungsberichtes zu bitten;  
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d) den Personensorgeberechtigten die Aufnahme von Minderjährigen.  
 
24 
Mitteilung der Aufnahme an die Meldebehörde 
 
(1) Die Aufnahme von Gefangenen zum Vollzug einer Freiheitsentziehung ist innerhalb von zwei 
Wochen der Meldebehörde mitzuteilen, wenn die Gefangenen nach ihren Angaben nicht für eine 
Wohnung im Inland gemeldet sind und der Aufenthalt in der Anstalt drei Monate übersteigt. Über-
steigt der Aufenthalt in der Anstalt bei der Aufnahme zunächst nicht drei Monate oder ist die Dauer 
der Freiheitsentziehung bei Aufnahme, wie beispielsweise beim Vollzug der Untersuchungshaft, 
nicht bekannt, tritt eine Mitteilungspflicht erst dann ein, wenn durch sich anschließende oder fort-
dauernde Freiheitsentziehung die Dauer von drei Monaten überschritten wird; die Mitteilung hat 
sodann innerhalb von zwei Wochen zu erfolgen. 
 
(2) Die in der Mitteilung an die Meldebehörde vorgesehenen Daten sind insoweit zu übermitteln als 
sie der Anstalt bekannt sind. Zum Zwecke der Meldepflicht müssen Daten nicht gesondert erhoben 
werden.  
 
(3) Die Gefangenen sind über die Mitteilung an die Meldebehörde zu unterrichten.  
 
25 
Bezug von Sozialleistungen 
 
Erhält die Anstalt davon Kenntnis, dass Gefangene von öffentlichen Stellen Leistungen beziehen 
oder bei öffentlichen Stellen Leistungen beantragt haben, die für die Dauer des Vollzuges entfallen 
oder sich mindern, hat sie die Gefangenen aufzufordern, die Leistungsträger unverzüglich darüber 
zu unterrichten, dass und seit wann die Inhaftierung besteht. Die Gefangenen erhalten Gelegen-
heit, die Erfüllung ihrer Unterrichtungspflicht nachzuweisen. Sofern die Gefangenen die Unterrich-
tung der Leistungsträger nicht unverzüglich der Anstalt gegenüber nachweisen, teilt sie den Leis-
tungsträgern die Inhaftierung sowie deren Beginn mit. Den betroffenen Gefangenen ist eine Ab-
schrift der Mitteilung unter Hinweis auf § 60 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Ersten Buches Sozial-
gesetzbuch - Allgemeiner Teil - (SGB I) auszuhändigen. 
 
26 
Mitteilung der Aufnahme an die Opfer 
 
Die Aufnahme von Strafgefangenen sowie der Übertritt von Untergebrachten ist den Opfern mitzu-
teilen, sofern die Opfer dies schriftlich beantragt, ein berechtigtes Interesse an dieser Mitteilung 
glaubhaft dargelegt und die Gefangenen kein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an dem 
Ausschluss der Übermittlung haben. Die Darlegung des berechtigten Interesses wird in der Regel 
durch den Nachweis der Zulassung zur Nebenklage ersetzt. Satz 2 gilt nicht, wenn den Gefange-
nen erneut vollzugsöffnende Maßnahmen gewährt werden. 
 
 

Dritter Abschnitt – Besonderheiten 
 
27 
Abwendung des Vollzugs der Ersatzfreiheitstrafe durch Tilgung der Geldstrafe 
 
(1) Will die verurteilte Person den Vollzug der Ersatzfreiheitsstrafe ganz oder teilweise durch Zah-
lung eines Geldbetrages abwenden, ist ihr dazu unverzüglich Gelegenheit zu geben. 
 
(2) Wird der Anstalt auch außerhalb der gewöhnlichen Geschäftszeiten der Verwaltung von Dritten 
ein Beleg über die bereits erfolgte Zahlung der (Rest-)Geldstrafe vorgelegt und ergibt die Prüfung 
durch die zuständigen Diensthabenden, dass die Entlassungsvoraussetzungen auch im Übrigen 
vorliegen, so sind betreffende Gefangene jederzeit sofort zu entlassen. Einzahlungsbelege von 
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Geldinstituten sind, sofern es sich nicht um offensichtliche Fälschungen handelt, grundsätzlich als 
ausreichender Nachweis der erfolgten Zahlung anzusehen.  
 
28 
Untersuchungshaft, vorläufige Unterbringung und Sicherungshaft  
 
Liegt dem Aufnahmeersuchen bei Untersuchungshaft, bei vorläufiger Unterbringung und bei Siche-
rungshaft eine Abschrift des Haftbefehls oder des Unterbringungsbefehls nicht bei, so ist sie in der 
Aufnahmemitteilung (Nummer 22 Absatz 1) umgehend anzufordern. 
 
29 
Einstweilige Unterbringung nach § 126a Strafprozessordnung 
 
(1) Die einstweilige Unterbringung (§ 126a Strafprozessordnung) in einer Anstalt ist für höchstens 
24 Stunden und nur dann zulässig, wenn eine sofortige Überführung in ein zuständiges psychiatri-
sches Krankenhaus oder eine zuständige Entziehungsanstalt nicht möglich ist. 
 
(2) Ohne ein schriftliches Aufnahmeersuchen des Gerichts ist eine – auch nur vorläufige – Auf-
nahme unzulässig. Liegt ein Aufnahmeersuchen vor, ist diesem jedoch eine Abschrift des Unter-
bringungsbefehls nicht beigefügt, ist sie unverzüglich anzufordern. 
 
30 
Auslieferungshaft, Durchlieferungshaft 
 
Die Aufnahme zur Haft im Auslieferungs- oder Durchlieferungsverfahren setzt ein Ersuchen des 
Gerichts oder der Generalstaatsanwaltschaft voraus. Nummer 9 Absatz 1 Buchstabe c und Absatz 
2 Buchstabe c findet entsprechende Anwendung. 
 
31 
Zivilhaft 
 
Handelt es sich um die Aufnahme zur Zivilhaft, die die Vollstreckung von Erzwingungshaft nach 
dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten zum Gegenstand hat, oder um die Aufnahme zu gericht-
lich erkannter Ordnungs- oder Zwangshaft, die anstelle eines uneinbringlichen Ordnungs- bezie-
hungsweise Zwangsgeldes vollstreckt wird (§ 88 Strafvollstreckungsordnung), gilt Nummer 27 ent-
sprechend. 
 
32 
Mehrere Freiheitsentziehungen 
 
(1) Schließt sich an eine Freiheitsentziehung eine Weitere an, so sind mit dem Ende des laufenden 
Vollzuges die Gefangenen für die neue Freiheitsentziehung aufgenommen. Es ist eine Verfügung 
zu treffen, die auch die Berücksichtigung der in den Absätzen 2, 3 und 5 getroffenen Regelungen 
dokumentiert. 
 
(2) Ist eine Freiheitsstrafe, Jugendstrafe oder Sicherungsverwahrung in Unterbrechung einer Un-
tersuchungshaft zu vollziehen, so sind Gefangene mit Beginn der Strafzeit und Untergebrachte mit 
Beginn der Unterbringung zum Vollzug der entsprechenden Freiheitsentziehung aufgenommen; 
mit dem Ende der Strafzeit oder Unterbringung gelten Gefangene und Untergebrachte als wieder 
zur Untersuchungshaft aufgenommen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. Dem Gericht, das die 
Untersuchungshaft verhängt hat, und der Staatsanwaltschaft, in deren Verfahren sie angeordnet 
wurde, ist ein Vollstreckungsblatt mit aktualisierter Strafzeitberechnung zu übersenden. 
 
(3) Ist Untersuchungshaft, eine Freiheitsstrafe oder eine Jugendstrafe in Unterbrechung des Voll-
zuges einer Freiheitsstrafe, Jugendstrafe oder Sicherungsverwahrung zu vollziehen, so ist Absatz 
2 sinngemäß anzuwenden. 
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(4) Nummer 7 Absatz 2 und Nummer 12 Absatz 2, 3, 5, 6 sowie Nummer 23 Buchstabe a und c 
sind nicht anzuwenden. 
 
(5) Die Gefangenen oder Untergebrachten sind jeweils von der neuen Situation gegen Unterschrift 
in Kenntnis zu setzen. Nummer 16 Absatz 2, Nummer 21 Absatz 2 und Nummer 38 Absatz 3 blei-
ben unberührt. 
 
33 
Überstellung, Durchgangshaft 
 
Bei Überstellungen und Durchgangshaft tritt an die Stelle des Aufnahmeersuchens der Transport-
schein (Nummer 8 Absatz 2 Gefangenentransportvorschrift) mit dem Personal- und Vollstre-
ckungsblatt. Bei Überstellungen gelten von den Bestimmungen des ersten und zweiten Abschnitts 
des zweiten Teils nur die Nummer 12 Absatz 1 und Nummer 13, und zwar mit der Maßgabe, dass 
diese dann Anwendung finden, wenn absehbar ist, dass eine Rückkehr nicht am selben Tag er-
folgt; bei Durchgangshaft finden die vorgenannten Bestimmungen keine Anwendung. 
 
 

Dritter Teil 
Verwaltungsgeschäfte im Laufe des Vollzuges 

 
34 
Korrektur unrichtig gewordener Daten 
 
Sind in den nach den Nummern 21 bis 25 übermittelten Daten von Gefangenen Änderungen ein-
getreten, sind auch diese mitzuteilen. 
 
35 
Besuche 
 
(1) Besuche sind in BASIS-Web nachzuweisen. Nach Verlegung oder Entlassung der Gefangenen 
ist ein Ausdruck des Nachweises zu den Gefangenenpersonalakten zu nehmen. 
 
(2) Erledigte Besuchserlaubnisse des Gerichts nach § 119 Absatz 1 Nummer 1 Strafprozessord-
nung sowie Einzelsprechscheine sind zu den Gefangenenpersonalakten zu nehmen. 
 
36 
Ein- und ausgehende Schreiben 
 
(1) Soweit der Schriftwechsel von Untersuchungsgefangenen von dem Gericht oder der Staatsan-
waltschaft überwacht wird, sind ein- und ausgehende Schreiben unter Verwendung eines Begleit-
umschlags unverzüglich dorthin zu übersenden. Begleitumschläge zu eingehenden Schreiben sind 
zu den Gefangenenpersonalakten zu nehmen. 
 
(2) Schreiben für andere Gefangene sind, wenn eine Überwachung vorgesehen ist, nach erfolgter 
Überprüfung und Erlaubnis unverzüglich an die Gefangenen auszuhändigen. 
 
37 
Rück- und Nachsenden von Post 
 
(1) Postsendungen, die für entlassene, verlegte und überstellte Gefangene eingehen, sind nach-
zusenden. Bei Überstellungen ist deren Dauer zu berücksichtigen. Ist die Entlassungsanschrift 
nicht bekannt oder nicht mehr aktuell, ist die Sendung an den Postdienst zurückzugeben. 
 
(2) Bei der Nachsendung von Post an Entlassene hat die Anstalt dafür Sorge zu tragen, dass die 
Sendung keinen Hinweis auf die vormalige Freiheitsentziehung enthält. Bei Bedarf ist ein Deckum-
schlag zu verwenden. 
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38 
Überhaft 
 
(1) Auf ein Ersuchen, im Anschluss an den laufenden Vollzug eine weitere Freiheitsentziehung zu 
vollziehen, ist Überhaft im Personal- und Vollstreckungsblatt und in der Fristenkontrolle (Nummer 
6) zu vermerken. Der Überhaftvermerk ist zu löschen, wenn das Ersuchen zurückgenommen wird. 
 
(2) Die Vormerkung und Löschung einer Überhaft sind unter Beifügung eines Vollstreckungsblattes 
der ersuchenden Behörde, der für die laufende Freiheitsentziehung zuständigen Einweisungsbe-
hörde, wenn weitere Überhaftersuchen vorliegen, auch den hierfür zuständigen Behörden und - bei 
ausländischen Inhaftierten - der zuständigen Ausländerbehörde sowie – wenn die Aufnahme nach 
Nummer 23 mitgeteilt wurde - dem zuständigen Jugendamt anzuzeigen. In der Mitteilung über die 
Vormerkung einer Überhaft an die ersuchende Behörde sind alle vorliegenden Aufnahme- und 
Überhaftersuchen unter Beifügung eines Vollstreckungsblattes anzugeben. Eine Mitteilung an die 
ersuchende Behörde unterbleibt, wenn bereits eine entsprechende Aufnahmemitteilung ergeht. 
 
(3) Bei Gefangenen, die aus dem Ausland zum Zweck der Strafverfolgung, der Strafvollstreckung 
oder der Unterbringung in der Sicherungsverwahrung nach Deutschland ausgeliefert worden sind, 
ist bei den Mitteilungen nach Absatz 2 jeweils der Vermerk „Festnahme im Ausland, Grundsatz der 
Spezialität beachten“ bei dem Verfahren, für das die Auslieferung bewilligt wurde, anzubringen. 
Dies gilt nicht für die Mitteilungen an die Ausländerbehörde und das Jugendamt. 
 
(4) Den Gefangenen ist die Vormerkung oder Löschung einer Überhaft schriftlich bekannt zu ge-
ben; sie haben die Kenntnisnahme schriftlich zu bestätigen. 
 
39 
Vorführung oder Ausführung zu einem Gerichtstermin, Ausantwortung 
 
(1) Werden Gefangene zu einem gerichtlichen Termin aus- oder vorgeführt, ist den begleitenden 
Bediensteten eine Mitteilung, auch über Auffälligkeiten der Gefangenen, mitzugeben. Im Falle ei-
ner Hauptverhandlung oder Haftprüfung ist auf eine sofortige schriftliche Mitteilung über deren Er-
gebnis zu dringen. Werden nach Erstellung der Mitteilung Auffälligkeiten oder eine Änderung der 
Haftzeit bekannt, ist das Gericht unverzüglich zu unterrichten. 
 
(2) Im Falle einer Ausantwortung haben die verantwortlichen Bediensteten sich das Überlassen 
von Gefangenen durch die Behörde, in deren Gewahrsam die Überlassung erfolgt, schriftlich be-
stätigen zu lassen. 
 
(3) Die Anstalt stellt sicher, dass den zuständigen Bediensteten Mitteilungen des Gerichts über 
Verlauf und Ergebnis des Termins unmittelbar zur Kenntnis gebracht werden. 
 
40 
Überstellung 
 
(1) Bei der Überstellung von Gefangenen erhält die aufnehmende Anstalt eine Ausfertigung des 
Transportscheins sowie des Personal- und Vollstreckungsblattes. 
 
(2) Werden nach Erstellung der Unterlagen nach Absatz 1 Umstände bekannt, die in diesen Unter-
lagen aufzuführen wären, sind diese unverzüglich den beteiligten Anstalten mitzuteilen, soweit sie 
dort zur Aufgabenerfüllung erforderlich sind. 
 
(3) Werden Gefangene während der Überstellung in Freiheit entlassen oder erfolgt aus sonstigen 
Gründen keine Rückführung in die abgebende Anstalt, erhält diese von der Anstalt, in die die Ge-
fangenen überstellt worden sind, eine entsprechende Mitteilung. 
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(4) Vor einer Überstellung von Untersuchungsgefangenen ist dem Gericht und der Staatsanwalt-
schaft Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Ist dies auf Grund von Gefahr im Verzug nicht 
möglich, ist die Stellungnahme unverzüglich nachzuholen. Bei einer Überstellung aus medizini-
schen Gründen sind das Gericht und die Staatsanwaltschaft unverzüglich zu unterrichten. Unter-
suchungsgefangenen ist Gelegenheit zu geben, Angehörige oder eine Vertrauensperson zu be-
nachrichtigen. 
 
41 
Verlegung 
 
(1) Die Verlegung von Gefangenen ist der Einweisungsbehörde unter Angabe der Gründe bekannt 
zu geben. Der Ausländerbehörde ist die Verlegung von Gefangenen anzuzeigen, wenn ihr die Auf-
nahme nach Nummer 23 mitzuteilen war. War die Aufnahme von Gefangenen nach Nummer 23 
der Polizei oder dem Jugendamt mitzuteilen, sind diese Behörden auch über die Verlegung zu 
informieren, wenn die Verlegung in eine Anstalt außerhalb des Landes erfolgt. Die Verlegung min-
derjähriger Gefangener ist ihren Personensorgeberechtigten mitzuteilen. 
 
(2) Der Meldebehörde ist die Verlegung von Gefangenen anzuzeigen, wenn ihr die Aufnahme nach 
Nummer 24 mitzuteilen war. 
 
(3) Vor einer Verlegung von Untersuchungsgefangenen ist dem Gericht und der Staatsanwalt-
schaft Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Ist dies auf Grund von Gefahr im Verzug nicht 
möglich, ist die Stellungnahme unverzüglich nachzuholen. Bei einer Verlegung aus medizinischen 
Gründen sind das Gericht und die Staatsanwaltschaft unverzüglich zu unterrichten. Untersu-
chungsgefangenen ist Gelegenheit zu geben, Angehörige oder eine Vertrauensperson zu benach-
richtigen. 
 
(4) Im Fall einer länderübergreifenden Verlegung ist dem aufnehmenden Land zusammen mit dem 
Verlegungsantrag eine Übersicht über die monetären und nichtmonetären Ansprüche der Gefan-
genen zuzuleiten. 
 
42 
Verbringen in ein Krankenhaus außerhalb des Vollzuges 
 
(1) Werden Gefangene in ein Krankenhaus außerhalb des Vollzugs verbracht, so ist dieses  
a) darauf hinzuweisen, dass, wenn die Vollstreckung der Strafhaft während der Behandlung von 

Gefangenen unterbrochen oder beendet wird, das Land nur die Kosten derjenigen Leistungen 
trägt, die bis zur Unterbrechung oder Beendigung der Vollstreckung erbracht sind. Entspre-
chendes gilt für Untersuchungsgefangene, die während der Behandlung aus der Haft entlassen 
werden. 

b) zu bitten, der Anstalt mitzuteilen, sobald diese Gefangenen transportfähig sind und in der An-
stalt oder im Anstaltskrankenhaus weiter behandelt werden können; 

c) zu bitten, der Anstalt eine Besserung des Befindens mitzuteilen, die eine Flucht möglich er-
scheinen lässt, wenn auf eine Bewachung allein im Hinblick auf den Krankheitszustand ver-
zichtet wurde. 

 
(2) Bei Gefangenen ist dem Krankenhaus der Entlassungszeitpunkt, sofern er voraussichtlich in 
die Zeit des Krankenhausaufenthaltes fällt, unverzüglich mitzuteilen. 
 
(3) Die Verbringung und die Rückkehr sind der Einweisungsbehörde, bei Untersuchungsgefange-
nen zusätzlich der Staatsanwaltschaft, mitzuteilen. 
 
(4) Ist anzunehmen, dass die Einweisungsbehörde die Vollstreckung unterbrechen oder den Haft-
befehl aufheben oder außer Vollzug setzen wird, so ist ihre Entschließung möglichst herbeizufüh-
ren, bevor Gefangene in das Krankenhaus verbracht werden. 
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(5) Das Verbringen von Untersuchungsgefangenen in ein psychiatrisches Krankenhaus zur Vorbe-
reitung eines Gutachtens über den psychischen Zustand (§ 81 Strafprozessordnung) und die spä-
tere Rückkehr sind der Einweisungsbehörde anzuzeigen. 
 
43 
Urlaub, Langzeitausgang, Ausgang, befristete Unterbrechung oder Freigang,  
 
(1) Wird Urlaub bzw. Langzeitausgang, Ausgang (mit oder ohne Begleitung), eine befristete Unter-
brechung der Strafvollstreckung oder Freigang bewilligt, so ist hierüber eine Bescheinigung auszu-
stellen. Die Rückkehr der Gefangenen ist zu überwachen. 
 
(2) Eine befristete Strafunterbrechung ist der Einweisungsbehörde, bei jugendlichen Gefangenen 
auch dem zuständigen Jugendamt und bei minderjährigen Gefangenen zusätzlich den Personen-
sorgeberechtigten mitzuteilen.  
 
(3) Die Polizei wird über die Gewährung vollzugsöffnender Maßnahmen und einer befristeten Stra-
funterbrechung im automatisierten Verfahren unterrichtet. 
 
44 
Entweichung, sonstiger unberechtigter Aufenthalt außerhalb der Anstalt 
 
(1) Entweichen Gefangene, ist – ohne das Ergebnis einer Verfolgung abzuwarten – sofort die zu-
ständige Polizeidienststelle in geeigneter Weise um Fahndung zu bitten. Dabei sind insbesondere 
mitzuteilen: 
a) Personalien und Personenbeschreibung, 
b) Wohnort, letzter Aufenthaltsort, 
c) Anschriften der nächsten Angehörigen und von Personen, zu denen enge Beziehungen beste-

hen, 
d) Angaben über Tat und Urteil oder Tatverdacht, 
e) Ort und Zeitpunkt der Entweichung, 
f) sonstige sachdienliche Hinweise. 
Dem Ersuchen ist das aktuellste Lichtbild der entwichenen Person beizufügen. 
 
(2) Die Entweichung ist unter Angabe des Zeitpunktes und der zur Wiederergreifung getroffenen 
Maßnahmen unverzüglich der Einweisungsbehörde anzuzeigen. Die Anzeige hat per Telefax oder 
in sonst geeigneter Weise unter besonderer Kenntlichmachung: „Sofort vorlegen!“ zu erfolgen. 
War die Aufnahme der entwichenen Person nach Nummer 23 der Polizei, der Ausländerbehörde 
oder dem Jugendamt mitzuteilen, sind diese Behörden auch über die Entweichung zu informieren. 
Die Entweichung minderjähriger Gefangener ist den Personensorgeberechtigten mitzuteilen, so-
fern die Mitteilung das Kindeswohl nicht gefährdet. Führt die unmittelbare Verfolgung oder die von 
der Anstalt veranlasste Fahndung nicht alsbald zur Wiederergreifung, so sind weitere Maßnahmen 
der Einweisungsbehörde zu überlassen. 
 
(3) Halten Gefangene sich - außer im Fall der Entweichung - unberechtigt außerhalb der Anstalt 
auf (z. B. nicht rechtzeitige Rückkehr von einem Ausgang, Freigang oder von einer Strafunterbre-
chung), haben unverzüglich die zuständigen Bediensteten eine Entscheidung über Art und Umfang 
der zu ergreifenden Maßnahmen und über eine Unterrichtung der in Absatz 2 genannten Behörden 
und der Personensorgeberechtigten Minderjähriger, sofern dies das Kindeswohl nicht gefährdet, 
zu treffen. Soll eine Unterrichtung erfolgen, ist unverzüglich entsprechend Absatz 2 Satz 1 und 2 
zu verfahren. 
 
(4) Eine Rückkehr oder Wiederergreifung ist den in Absatz 1 bis 3 genannten Dienststellen und 
Personensorgeberechtigten, soweit diesen die Entweichung oder Nichtrückkehr mitgeteilt worden 
war, unter Angabe des Zeitpunktes sowie der Dauer der Abwesenheit anzuzeigen. Eine Mitteilung 
nach Satz 1 hat an die Einweisungsbehörde stets zu erfolgen, sofern sich die zu berechnende 
Strafzeit dadurch verändert. 
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45 
Mitteilungen über die Unterbringung im offenen Vollzug  
 
Mitteilungen an die Opfer über die Unterbringung im offenen Vollzug erfolgen nach Maßgabe von § 
116 Strafvollzugsgesetz NRW und § 99 Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz NRW. 
 
46 
Mitteilungen bei Geburten 
 
(1) Die Geburt des Kindes einer Gefangenen in einer Anstalt ist dem Standesamt nach den gesetz-
lichen Vorschriften anzuzeigen. In der Anzeige dürfen die Anstalt als Geburtsstätte des Kindes, 
das Verhältnis des Anzeigenden zur Anstalt und die Inhaftierung der Mutter nicht vermerkt sein. 
 
(2) Wird ein Kind einer Gefangenen während der Inhaftierung in oder außerhalb der Anstalt gebo-
ren, gilt Nummer 11 Absatz 3 entsprechend. 
 
47 
Mitteilungen bei Todesfällen und schweren Krankheitsfällen 
 
(1) Der Tod von Gefangenen ist dem Standesamt nach den gesetzlichen Vorschriften anzuzeigen. 
In der Anzeige dürfen die Anstalt als Ort des Todes, das Verhältnis des Anzeigenden zur Anstalt 
und die Freiheitsentziehung der verstorbenen Person nicht vermerkt sein. 
 
(2) Der Tod von Gefangenen ist der Einweisungsbehörde mitzuteilen. Die Polizei, die Ausländer-
behörde und das Jugendamt sind von dem Tode von Gefangenen zu verständigen, wenn die Auf-
nahme mitzuteilen war (Nummer 23). 
 
(3) Erkranken Gefangene nach ärztlicher Einschätzung schwer oder versterben sie, wird eine An-
gehörige, ein Angehöriger, eine gesetzlicher Vertreterin oder ein gesetzlicher Vertreter durch den 
zuständigen Bediensteten benachrichtigt. Im Fall einer schweren Erkrankung kann von der Be-
nachrichtigung abgesehen werden, wenn dies dem ausdrücklich erklärten Willen der Gefangenen 
entspricht. Dem Wunsch der Gefangenen, auch andere Personen zu benachrichtigen, soll nach 
Möglichkeit entsprochen werden, hinsichtlich des Wunsches von minderjährigen Jugendstrafge-
fangenen insoweit, als Personensorgeberechtigte aus nachvollziehbaren Gründen dem nicht wi-
dersprochen haben.  
 
(4) Erkrankungen Untersuchungsgefangener, die Einfluss auf das Strafverfahren haben können, 
sind dem Gericht und der Staatsanwaltschaft unverzüglich mitzuteilen. Gleiches gilt für Erkrankun-
gen Gefangener, für die Untersuchungshaft als Überhaft notiert ist. 
 
 

Vierter Teil 
Entlassung 

 
48 
Grundsatz 
 
(1) Gefangene sind zu entlassen, wenn 
a) die Zeit der Freiheitsentziehung abgelaufen ist, 
b) die Einweisungsbehörde, eine ihr übergeordnete Aufsichtsbehörde, ein Gericht oder eine Gna-

denbehörde die vorzeitige Beendigung oder unbefristete Unterbrechung der Freiheitsstrafe an-
geordnet hat, 

c) der Haftbefehl aufgehoben oder außer Vollzug gesetzt worden ist oder das Gericht oder die 
Staatsanwaltschaft die Freilassung aus der Untersuchungshaft angeordnet hat, 

d) bei Zivilhaft ein weiterer Vollzug nicht mehr zulässig ist, 
e) bei Ersatzfreiheitsstrafe der ausstehende Betrag der Geldstrafe gezahlt ist. 
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(2) In den Fällen des Absatzes 1 Buchstabe b und c dürfen Gefangene grundsätzlich nur auf 
schriftliche Anordnung entlassen werden. Die Anordnung muss mit dem Dienstsiegel versehen 
sein. Dieses kann aufgedruckt sein. Im besonderen Einzelfall steht einer solchen Anordnung ein 
elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signatur-
gesetz versehen ist, sowie eine telefonisch oder per Telefax übermittelte Anordnung gleich, wenn 
deren Echtheit vor der Entlassung durch einen unverzüglichen Rückruf bestätigt wird. Der Rückruf 
und sein Ergebnis sind in den Gefangenenpersonalakten zu vermerken. Sollte bei der anordnen-
den Stelle trotz unverzüglichen Rückrufs niemand erreicht werden können, wird das oben be-
schriebene elektronische Dokument oder die telefonisch oder per Telefax übermittelte Anordnung 
bis zur Klärung, die unverzüglich herbeizuführen ist, nicht ausgeführt. Nach einer aufgrund eines 
oben beschriebenen elektronischen Dokuments oder telefonisch oder per Telefax ergangenen 
Anordnung erfolgten Entlassung ist zu überwachen, dass die Anordnung nachträglich schriftlich 
auf dem Postweg bestätigt wird. 
 
49 
Vorbereitung der Entlassung 
 
(1) Zur Vorbereitung der Entlassung von Gefangenen sind die innerhalb der Anstalt hiervon be-
troffenen Stellen rechtzeitig zu unterrichten. 
 
(2) Rechtzeitig mitzuteilen sind die vorgesehenen und festgesetzten Termine für die Entlassung in 
Freiheit, in eine Einrichtung außerhalb des Justizvollzuges, zur Auslieferung oder Abschiebung 
a) den Ausländerbehörden, wenn die Aufnahme nach Nummer 23 anzuzeigen war,  
b) dem Jugendamt, wenn die Aufnahme nach Nummer 23 anzuzeigen war. Liegt der Entlas-

sungszeitpunkt nach Vollendung des 21. Lebensjahres, genügt die Mitteilung über die erfolgte 
Entlassung (Nummer 51), 

c) dem Disziplinarvorgesetzten der Bundeswehr, wenn Gefangene der Bundeswehr angehören. 
d) bei Minderjährigen den Personensorgeberechtigten. 
 
(3) Soweit aus Zeitgründen erforderlich, können die Mitteilungen nach Absatz 2 auch fernmündlich 
erfolgen. 
 
(4) Zur Unterrichtung der Bewährungshilfe bei Entlassungen von Gefangenen in die Freiheit notiert 
die Vollzugsgeschäftsstelle die in Nummer II.2.3 der AV d. JM vom 28. August 2011 (4430 - IV. 70 
und 4263 - III. 19) - JMBl. NRW. S. 276 - genannten Fristen. 
 
50 
Durchführung der Entlassung 
 
(1) Die Entlassung Gefangener in die Freiheit oder in eine Einrichtung außerhalb des Justizvollzu-
ges ist schriftlich zu verfügen. Über die Entlassungsverhandlung ist eine Niederschrift aufzuneh-
men. Den Gefangenen ist ein Entlassungsschein auszuhändigen. Ein Doppel ist zu den Gefan-
genenpersonalakten zu nehmen. Nummer 15 Absatz 6 gilt entsprechend. 
 
(2) Beim Übertritt ist eine Sachverfügung über die Entlassung zu treffen; sie ist mit der Verfügung 
nach Nummer 32 Absatz 1 Satz 2 zu verbinden. In der verbüßten Sache ist die Einweisungsbe-
hörde durch eine schriftliche Verbüßungsanzeige zu informieren. 
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(3) Sieht die Vollstreckungsbehörde von der Vollstreckung einer Freiheitsstrafe, einer Jugendstra-
fe, einer Ersatzfreiheitsstrafe oder einer Maßregel der Besserung und Sicherung ab, wenn die 
Verurteilten wegen einer anderen Tat einer ausländischen Regierung ausgeliefert, an einen inter-
nationalen Strafgerichtshof überstellt oder wenn sie aus dem Geltungsbereich der Strafprozess-
ordnung ausgewiesen werden, sind die Gefangenen über die Rechtsfolgen im Falle einer Rück-
kehr zu belehren, sofern die Pflicht zur Belehrung auf die Anstalt übertragen worden ist. Sind die 
Gefangenen der deutschen Sprache nicht hinreichend mächtig, ist ihnen zugleich eine Überset-
zung in eine ihnen verständliche Sprache auszuhändigen. 
 
(4) Die Gefangenen sind unmittelbar vor der Entlassung mündlich über die Bedeutung der Ausset-
zung des Strafrests zur Bewährung (§ 454 Absatz 4 Satz 2 Strafprozessordnung) zu belehren, 
sofern der Anstalt die Belehrung übertragen ist. Sind die Gefangenen der deutschen Sprache nicht 
hinreichend mächtig, erfolgt die Belehrung in einer ihnen verständlichen Sprache ggfs. unter Hin-
zuziehung eines Dolmetschers. 
 
(5) Wenn Gefangene nur deshalb in eine für sie unzuständige Anstalt verlegt werden, um von dort 
ausgeliefert, abgeschoben, in die Freiheit entlassen oder in eine Einrichtung außerhalb des Justiz-
vollzuges verbracht zu werden, sind diese als Durchgangsgefangene zu behandeln. Es bedarf 
weder einer Übersendung der Gefangenenpersonalakten noch einer Aufnahme in der Anstalt, in 
die die Gefangenen verlegt worden sind. Die Vorbereitung der Entlassung und der Entlassungsun-
terlagen ist in diesem Fall von der abgebenden Anstalt, die Entlassung selbst von der Anstalt vor-
zunehmen, in die die Gefangenen verlegt worden sind. Werden in der entlassenden Anstalt Unter-
lagen zur Entlassung gefertigt oder vervollständigt, sind diese zur Gefangenenpersonalakte an die 
abgebende Anstalt zu übersenden. 
 
51 
Mitteilung der Entlassung 
 
(1) Jede Entlassung von Gefangenen ist der Einweisungsbehörde mitzuteilen. 
 
(2) Jede Entlassung von Gefangenen in die Freiheit, in eine Einrichtung außerhalb des Justizvoll-
zuges oder zur Auslieferung ist mitzuteilen  
a) der Polizei unter Verwendung der elektronischen Schnittstelle, wenn die Aufnahme nach 

Nummer 23 mitzuteilen war, 
b) dem Jugendamt, wenn die Aufnahme nach Nummer 23 mitzuteilen war und nicht die vorgese-

henen und festgesetzten Termine der Entlassung nach Nummer 49 Absatz 2 Buchstabe b) an-
gezeigt wurden sowie bei Minderjährigen den Personensorgeberechtigten, sofern die Mitteilung 
das Kindeswohl nicht gefährdet, 

c) der für den Sitz der Anstalt zuständigen Ausländerbehörde, wenn die Aufnahme nach Nummer 
23 mitzuteilen war, 

d) der Meldebehörde innerhalb von zwei Wochen, wenn die Aufnahme nach Nummer 24 mitzutei-
len war; die Gefangenen sind über die Mitteilung an die Meldebehörde zu unterrichten, 

e) der Bewährungshilfe und der Führungsaufsichtsstelle, sofern Gefangene nach der Entlassung 
unter Bewährungsaufsicht oder Führungsaufsicht gestellt sind, 

f) den Opfern, sofern sie dies schriftlich beantragen, ein berechtigtes Interesse an der Mitteilung 
soweit notwendig glaubhaft darlegen und die betroffenen Gefangenen kein schutzwürdiges In-
teresse an dem Ausschluss der Mitteilung haben, 

g) den Personensorgeberechtigten. 
 
(3) Ist eine Belehrung gemäß Nummer 50 Absatz 3 oder Absatz 4 durch die Anstalt erfolgt, so ist 
dies in den Fällen des Absatzes 1 und des Absatzes 2 Buchstabe e in der Entlassungsmitteilung 
zu vermerken. 
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Fünfter Teil 

Gefangenen- und Untergebrachtenpersonalakten 
 
52 
Führung und Bestandteile der Gefangenen- und der Untergebrachtenpersonalakte 
 
(1) Über alle Gefangenen sind Gefangenenpersonalakten zu führen, für die ein grauer Aktendeckel 
zu verwenden ist. Zu den Gefangenenpersonalakten zählen auch die automatisierten Dateien, 
soweit sie in einer den papiergebundenen Gefangenenpersonalakten vergleichbaren Weise nach 
Gefangenen geordnet geführt werden.  
 
(2) Gefangenenpersonalakten werden bei der Erstaufnahme angelegt. Sie sind mit technischen 
oder organisatorischen Maßnahmen gegen unbefugten Zugang und Gebrauch zu schützen. Der 
Verbleib der Gefangenenpersonalakte ist nachzuweisen. Im Übrigen gelten die einschlägigen Da-
tenschutzvorschriften. 
 
(3) Werden Gefangenenpersonalakten vorübergehend versandt, so sind Notakten zumindest mit 
einem aktuellen Personal- und Vollstreckungsblatt anzulegen, in denen auch die anfallenden 
Schriftstücke gesondert zu sammeln sind. Nach Rückkehr der Akten sind die Notakten aufzulösen. 
Bei Durchgangshaft und Überstellungen reichen als Personalunterlagen in der Regel der Trans-
portschein zusammen mit dem Personal- und Vollstreckungsblatt aus. 
 
(4) Beim Einsatz von automatisierten Verfahren ist der aktuelle Datenbestand bei Bedarf auszu-
drucken und in den Gefangenenpersonalakten abzuheften. 
 
(5) Zu den Gefangenenpersonalakten sind alle Niederschriften, Verfügungen und sonstigen 
Schriftstücke zu nehmen, die sich auf die Gefangenen beziehen und nicht ausschließlich in geson-
derte Akten (z.B. Gesundheits-, Gutachten-, Behandlungsakte, Verwaltungsvorgänge) gehören. 
Vorgänge, die sich nicht auf Disziplinarvorgänge oder die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt be-
ziehen (z.B. Vollzugsplanungen, Gewährung vollzugsöffnender Maßnahmen) können in einer Teil-
akte geführt werden. Die Bildung von Teilakten ist auf dem Aktendeckel der Gefangenenpersonal-
akte zu vermerken. Im Rahmen der Sicherheitsanfrage gemäß § 109 Strafvollzugsgesetz NRW 
gewonnene personenbezogene Daten sind in gesonderten Akten zu führen. 
 
(6) In die Gefangenenpersonalakten werden nach folgender Ordnung aufgenommen: 
 
1. Heftnadel: 
 
Unterlagen über die persönlichen Daten der Gefangenen, hierzu zählen insbesondere die 
Formblätter 

 Personalblatt 
 Vollstreckungsblatt  
 Aufnahmeverhandlung 
 Aufnahmeverfügung 
 Personenbeschreibung  
 Ergebnis ärztlicher Untersuchungen  
 Zugangsgespräch/Aufnahmegespräch 
 Unterlagen und Ergebnisse des Diagnoseverfahrens, über die Erstellung und Fort-

schreibung des Vollzugs- und Eingliederungsplans  
 Übersicht über Vollzugsmaßnahmen 
 Abwesenheitsnachweis  
 Belehrungen nach den gesetzlichen Vorschriften 
 Übersicht über monetäre und nichtmonetäre Ansprüche  
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2. Heftnadel: 
 
Vollstreckungsunterlagen; 
hierzu zählen insbesondere Überhaftersuchen, Strafzeitberechnungen, Entscheidungen über eine 
Herausnahme aus dem Jugendstrafvollzug, Entscheidungen über vorzeitige Entlassungen, Entlas-
sungsersuchen, Absehen von der weiteren Vollstreckung gemäß § 456a Strafprozessordnung mit 
Belehrung, Beschlüsse und Belehrungen über die Führungsaufsicht gemäß § 68 Strafgesetzbuch, 
Unterlagen zur Elektronischen Aufenthaltsüberwachung. 
 
3. Heftnadel: 
 
sonstige Schriftstücke in der Reihenfolge ihres Entstehens, insbesondere Anträge, Disziplinarver-
fahren und Ahndung von Pflichtverstößen. 
 
(7) Schriftstücke der Nadel 2 sind getrennt nach jeder Haftsache unter Verwendung eines mit der 
laufenden Nummer des Vollstreckungsblattes versehenen Trennblattes, in der Reihenfolge ihres 
Eingangs abzulegen. Eingehende Schriftstücke werden fortlaufend unter der jeweiligen Haftsache 
abgelegt. Jede Haftsache erhält in der Reihenfolge ihres Eingangs eine römische Ziffer. Alle sich 
auf diese Haftsache beziehenden Schriftstücke werden mit dieser römischen Ziffer und einer fort-
laufenden arabischen Ziffer versehen.  
Unter einem Trennblatt „weitere Verfahren“ können Schriftstücke geführt werden, die sich nicht auf 
eine in der Vollstreckung befindliche Sache beziehen (z.B. Ermittlungsverfahren, Strafverfahren 
ohne Aufnahmeersuchen, Strafanzeigen). 
Schriftstücke der Nadel 3 sind mit fortlaufenden arabischen Ziffern zu foliieren. 
Wird es erforderlich, einen weiteren Band anzulegen, so ist das unter der ersten und zweiten Heft-
nadel abgeheftete Schriftgut in den neuen Band umzuheften. Die 3. Heftnadel sollte 250 Blatt nicht 
überschreiten. 
Die Foliierung ist stets in roter Farbe vorzunehmen.  
 
(8) Mit Übertritt in die Sicherungsverwahrung ist eine gesonderte Untergebrachtenpersonalakte 
anzulegen, für die ein Aktendeckel in anderer Farbe zu verwenden ist. Auf Untergebrachtenperso-
nalakten sind die Regelungen zur Gefangenenpersonalakte entsprechend anzuwenden, soweit 
nichts anderes bestimmt ist. 
 
53 
Fortführung und Verbleib der Gefangenenpersonalakten 
 
(1) Werden Gefangene verlegt, sind die Gefangenenpersonalakten an die aufnehmende Anstalt 
abzugeben. Dies gilt nicht in den Fällen der Nummer 50 Absatz 5. 
 
(2) Die aufnehmende Anstalt hat die Gefangenenpersonalakten mit Ausnahme des Personal- und 
Vollstreckungsblatts fortzuführen. Das neue Personalblatt ist auf der ersten Heftnadel als erstes 
Blatt abzuheften. 
 
(3) Die bei einer Überstellung dem Transportschein beigefügten Unterlagen (vgl. Nummer 33 Satz 
1) werden nach Rückkehr in die Stammanstalt vernichtet. Neu hinzugekommene andere Schrift-
stücke, die beim Rücktransport in die Stammanstalt mitzugeben sind, werden dort zu den Gefan-
genenpersonalakten genommen. Verzögert sich bei einer Überstellung der Weitertransport oder 
die Rückführung, so sind bei Bedarf die Gefangenenpersonalakten bei der Stammanstalt anzufor-
dern und fortzuführen. Wird bei zur Auslieferung überstellten Gefangenen die Gefangenenperso-
nalakte angefordert, wird diese nach Entlassung an die absendende Anstalt zurückgegeben. 
 
(4) Verlassen Gefangene endgültig die Anstalt, so werden die Gefangenenpersonalakten wegge-
legt, es sei denn, dass sie von einer anderen Anstalt fortzuführen sind. 
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Sechster Teil 
Elektronische Erfassung personenbezogener Gefangenendaten 

 
54 
Übersicht 
 
(1) Personenbezogene Gefangenendaten werden in BASIS-Web erfasst. 
 
(2) In BASIS-Web werden insbesondere erfasst: 

a) die Personalstammdaten der Gefangenen, 
b) die Veränderungen im Bestand (Bewegungsdaten), 
c) die Disziplinarmaßnahmen,  
d) die (konfliktregelnden) erzieherischen Maßnahmen im Jugendvollzug, 
e) die besonderen Sicherungsmaßnahmen, 
f) Ausführungen,  
g) Außenbeschäftigung,  
h) Ausgänge und Begleitausgänge,  
i) Freigänge, 
j) die Urlaube und Langzeitausgänge,  
k) die Entweichungen.  

 
55 
Personalstammdaten Gefangener 
 
Die Personalstammdaten der Gefangenen sind unverzüglich am Tage der vorläufigen Aufnahme in 
BASIS-Web einzutragen. Mit der Eintragung erhalten die Gefangenen eine Buchungsnummer. Die 
Eintragung im Transportbuch (Nummer 11 Gefangenentransportvorschrift) bleibt unberührt. 
 
56 
Veränderungen im Bestand 
 
(1) Zu erfassen sind Datum und Uhrzeit von vorläufige Aufnahme, Aufnahme sowie Zugang, Ab-
gang, Austritt und Entlassung. 
 
(2) Die Weiterbeförderung von Durchgangsgefangenen am Tag des Zugangs und die Überstellung 
von Gefangenen, die noch am selben Tag zurückkehren, sind in BASIS-Web einzutragen. 
 
57 
Frühbericht 
 
Die Zusammensetzung des Gefangenenbestandes ist täglich für den Frühbericht zu fertigen und 
der Anstaltsleitung sowie den von ihr bestimmten Bediensteten in geeigneter Weise zugänglich zu 
machen. 
 
 

Siebter Teil 
Justizvollzugsstatistik 

 
58 
Aufbau und Umfang 
 
Die Justizvollzugsstatistik besteht aus folgenden Tabellen: 
 
StV 1  Bestand, Aufnahmen und Austritte der Gefangenen nach Anstalten pro Monat (Monats-

statistik), 
StV 2  Gefangene nach Alter sowie nach Art und Dauer des Vollzuges, 
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StV 3  Gefangene nach Art des Vollzuges, Alter sowie nach Familienstand, Staatsangehörigkeit, 
Zugehörigkeit zu einer Religion/Weltanschauungsgemeinschaft und Wohnsitz, 

StV 4  Gefangene nach Art und Häufigkeit der Vorstrafen sowie nach Wiedereinlieferungsab-
ständen, 

StV 5  Gefangene nach der strafbaren Handlung und nach Art der Strafen und Maßregeln der 
Besserung und Sicherung, 

StV 6  Entweichungen, 
StV 7  Urlaube und Langzeitausgänge 
StV 8  Ausgänge und Begleitausgänge, 
StV 9  Freigänge,  
StV 10 Disziplinarmaßnahmen, erzieherische Maßnahmen, Tätlichkeiten Gefangener gegen Be-

dienstete oder Mitgefangene, 
StV 11 Besondere Sicherungsmaßnahmen, 
StV 12 Todesfälle. 
 
59 
Tabelle StV 1 (Monatsstatistik) 
 
Die Daten der Monatsstatistik werden aus BASIS-Web dem Datenauswertungszentrum der Justiz 
Nordrhein-Westfalen (DAZ) übermittelt. Dieses leitet die Daten dem Landesbetrieb Information und 
Technik Nordrhein-Westfalen (IT-NRW) zur Erstellung der Statistik StV 1 zu und stellt sie zudem 
der Aufsichtsbehörde zur Verfügung. 
 
60 
Übersicht Gefangenendaten, Tabellen StV 2 bis StV 5 (Stichtagserhebung) 
 
Die Daten Gefangener, die sich mit Ablauf des 31. März des Jahres im Justizvollzug befinden oder 
zu diesem Zeitpunkt vorübergehend abwesend sind, werden in der Übersicht Gefangenendaten 
erfasst. Diese wird dem Landesbetrieb IT-NRW zur Erstellung der Tabellen StV 2 bis StV 5 bis 
zum vierten Werktag des Monats April übermittelt. Die Daten werden außerdem dem DAZ übermit-
telt. 
 
61 
Tabellen StV 6 bis StV 12 (Jahresstatistik) 
 
Die Daten der Jahresstatistik werden aus BASIS-Web dem DAZ übermittelt. Dieses stellt die Ta-
bellen StV 6 bis StV 12 der Aufsichtsbehörde bis zum 10. Januar des Folgejahres zur Verfügung. 
 

 
Achter Teil 

Aufenthalt auf freiwilliger Grundlage 
 
62 
Aufnahme oder Verbleib auf freiwilliger Grundlage 
 
(1) Bei Aufnahme oder Verbleib auf freiwilliger Grundlage tritt an die Stelle des Aufnahmeersu-
chens ein Antrag der oder des früheren Gefangenen oder Untergebrachten in Verbindung mit den 
früheren Vollstreckungsunterlagen. Eine wiederholte Aufnahme ist zulässig. In BASIS-Web erfolgt 
die Erfassung als Durchgangshaft mit einem Hinweis auf die Aufnahme auf freiwilliger Grundlage. 
 
(2) Auf ihren Antrag ist den aufgenommenen Personen zu gestatten, die Anstalt unverzüglich zu 
verlassen.  
 
(3) Im Übrigen sind die Bestimmungen dieser Geschäftsordnung entsprechend anzuwenden, so-
weit nicht Eigenart und Zweck des Aufenthalts in der Anstalt auf freiwilliger Grundlage entgegen-
stehen.  
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Neunter Teil 

Schlussvorschriften 
 
63 
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 
 
Diese Allgemeine Verfügung tritt am 1. Januar 2018 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Allgemeine Ver-
fügung vom 12. November 2008 (1464 – IV B. 1) – JMBl. S. 277 –, zuletzt geändert durch Allge-
meine Verfügung vom 16. September 2011 (1464 – IV B. 1) – JMBl. S. 313 –, mit Wirkung zum 
1. Januar 2018 außer Kraft.  

 
 

Auflösung von Kammern für Handelssachen 
 

AV d. JM vom 8. Dezember 2017 (3233 - I. 3) 
- JMBl. NRW S. 348 - 

 
I. 
 

Die durch AV d. JM vom 23. April 2008 (3233 - I. 3) – JMBl. NRW S. 109 – gebildete elfte Kammer 
für Handelssachen, zwölfte Kammer für Handelssachen, dreizehnte Kammer für Handelssachen 
und vierzehnte Kammer für Handelssachen bei dem Landgericht Bonn werden mit Ablauf des 
31. Dezember 2017 aufgelöst. 
 

II. 
 

Diese AV tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
 
 

Auswirkungen einer diversitären Gesellschaft auf die Justiz des Landes 
Nordrhein-Westfalen 

Einrichtung des Zentrums für interkulturelle Kompetenz der Justiz NRW 
- Integration, Deradikalisierung, Extremismusbekämpfung - 

 

AV d. JM vom 30.11.2017 (1025 - V. 143) 
- JMBl. NRW S. 348 - 

 
I. 

 
1. 
Bei der Justizakademie des Landes Nordrhein-Westfalen - Gustav-Heinemann-Haus - wird mit 
Wirkung vom 30.11.2017 das Zentrum für interkulturelle Kompetenz der Justiz NRW eingerichtet. 
 
2. 
Aufgabe des Fachzentrums ist es, alle Justizeinrichtungen bei der Bewältigung der Herausforde-
rungen zu unterstützen, die sich aus einer zunehmenden Diversität der Gesellschaft ergeben. Zu-
dem befasst sich das Fachzentrum mit allen justiziellen Fragen der Extremismusbekämpfung. Zu 
den Aufgaben des Fachzentrums gehören insbesondere 
 

 die Erarbeitung von Strategien zur Vermeidung einer Radikalisierung inhaftierter Personen, 
zur Früherkennung von Radikalisierungstendenzen in der Haft und zum Umgang mit be-
reits radikalisierten Personen,  

 die Entwicklung von Handlungsempfehlungen zur Bewältigung kulturbedingter Kommunika-
tionsprobleme, z.B. im Umgang mit Probandinnen und Probanden des ambulanten Sozia-
len Dienstes, mit Schuldnerinnen und Schuldnern in der Zwangsvollstreckung, mit Antrag-
stellerinnen und Antragstellern in den Rechtsantragstellen, mit Parteien in Gerichtsverfah-
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ren, Betroffenen in Familien- und Betreuungssachen, mit Dolmetscherinnen und Dolmet-
schern und bei der Vernehmung von Zeuginnen und Zeugen sowie von Beschuldigten,  

 die Erstellung von Arbeitshilfen zum Umgang der Justiz mit sonstigen aktuellen sowie künf-
tig zu erwartenden Herausforderungen einer diversitären Gesellschaft sowie zum Umgang 
mit religiösem und politischem Extremismus, 

 die Unterstützung der Justizeinrichtungen bei der Umsetzung der erarbeiteten Strategien, 
Konzepte, Handlungsempfehlungen und Arbeitshilfen, 

 die Beratung aller Justizeinrichtungen des Landes im Allgemeinen sowie anlassbezogen in 
konkreten Einzelfällen zu interkulturellen Fragen sowie zu Fragen der Deradikalisierung 
und der Extremismusbekämpfung, 

 die Mitwirkung in Aus- und Fortbildung einschließlich der Erarbeitung von Fortbildungskon-
zepten, der Vorbereitung, der Durchführung und der Nachbereitung von Fortbildungsveran-
staltungen sowie der Referententätigkeit und 

 die Erfassung und Auswertung relevanter Daten in Bezug auf die Justiz NRW einschließlich 
der Erstellung eines Lagebilds „Paralleljustiz“.  

 
Das Fachzentrum erstellt keine der Vorbereitung einer Einzelfallentscheidung in konkreten Verfah-
ren dienende Sachverständigengutachten.  
 
Für die Aufgabenerledigung bedient sich das Fachzentrum aller in der Justiz bereits vorhandenen 
Kompetenzen. 
 
3. 
Die Leiterin / Der Leiter der Einrichtung regelt die Geschäftsverteilung und koordiniert den Einsatz 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachzentrums unter Berücksichtigung der Gesamtbelan-
ge der Justiz. Dabei stellt sie / er Einvernehmen mit der Leiterin / dem Leiter der Justizvollzugsan-
stalt Remscheid her, wenn und soweit die Prävention von Radikalisierung in nordrhein-
westfälischen Justizvollzugsanstalten berührt ist. 
 
Die Leiterin / Der Leiter des Fachzentrums berichtet dem Ministerium der Justiz im ersten Monat 
eines jeden Jahres über die Tätigkeit des Fachzentrums im abgelaufenen Kalenderjahr. Darüber 
hinausgehende allgemeine oder anlassbezogene Berichtspflichten bleiben unberührt.  
 
4. 
Das Projekt „Prävention von Radikalisierung in nordrhein-westfälischen Justizvollzugsanstalten“ ist 
Teil der fachlichen Kompetenz des Fachzentrums. Zur Fortführung des Projekts wird eine Zweig-
stelle bei der Justizvollzugsanstalt Remscheid eingerichtet. Die für das Projekt vorgesehenen Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler (vornehmlich Islamwissenschaftlerinnen und Islamwissen-
schaftler) sind vorrangig mit Aufgaben der Prävention von Radikalisierung in nordrhein-
westfälischen Justizvollzugsanstalten zu betrauen.  
 
5.  
Um die effiziente Verzahnung und Vernetzung der justiziellen Praxis und der Wissenschaft mit 
dem Fachzentrum zu unterstützen, wird ein Beirat eingerichtet. Der Beirat berät insbesondere bei 
der Erstellung eines Arbeits- und Projektplans. Dazu tritt er mindestens einmal jährlich auf Einla-
dung des Ministeriums der Justiz zusammen. 
  
Dem Beirat gehören neben der Leitung des Fachzentrums die mit Angelegenheiten des Fachzent-
rums befassten Abteilungen des Ministeriums der Justiz, die Leiterin oder der Leiter der Justizaka-
demie des Landes Nordrhein-Westfalen, die Leiterin oder der Leiter der Justizvollzugsanstalt 
Remscheid sowie bis zu fünf vom Justizministerium zu benennende Mitglieder aus Politik, Wissen-
schaft oder Praxis an.  
 
6. 
Der Sitz des Fachzentrums ist Essen. Der Sitz der Zweigstelle ist Remscheid.  
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7. 
Dienstvorgesetzte Stelle der in Essen tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachzentrums 
einschließlich der Leiterin / des Leiters des Fachzentrums ist die Leiterin / der Leiter der Justizaka-
demie des Landes Nordrhein-Westfalen. Dienstvorgesetzte Stelle der in der Zweigstelle tätigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachzentrums ist die Leiterin / der Leiter der Justizvollzugs-
anstalt Remscheid.  
 
Die Fachaufsicht über das Fachzentrum obliegt dem Ministerium der Justiz; in eilbedürftigen Fällen 
kann es bei gleichzeitiger Information der Leitung des Fachzentrums unmittelbar auf Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des Fachzentrums zurückgreifen. Zugleich koordiniert das Ministerium der 
Justiz die Zusammenarbeit mit anderen staatlichen und nicht-staatlichen Einrichtungen.   
 
8. 
Die Auswahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachzentrums erfolgt unter Beteiligung des 
Ministeriums der Justiz. Einstellungen und Versetzungen bedürfen der Zustimmung des Ministeri-
ums der Justiz.  
 

II. 
 

Diese AV tritt mit Wirkung vom 30.11.2017 in Kraft. 
 
 

Personalnachrichten 
 
 

Ministerium der Justiz 
 

Ernannt: 
 
z. Ministerialdirigenten: Leitender Oberstaatsanwalt Jakob Klaas; z. Oberregierungsrätin: Re-
gierungsrätin Ulrike Groening; z. Regierungsinspektorin: Regierungsamtsinspektorin Monika 
Hörter. 

 
 

OLG-Bezirk Düsseldorf 
 
Gerichte 
 
Ernannt: 
 
z. Richter/Richterin am OLG: Richter am LG Gunnar Orlik aus Düsseldorf; z. Sozialamtmann: 
Sozialoberinspektor Günter Ramminger u Jochen Rüsen in Duisburg; z. Obergerichtsvollzieher/-
in mit Amtszulage: Obergerichtsvollzieher/in Irene Cleven u. Falk Weber in Neuss, Bernhard 
Schmitz in Duisburg-Hamborn, Norbert Kruse in Duisburg-Ruhrort, Ute Verheyen in Emmerich am 
Rhein, Andreas Teeuwen in Geldern, Jürgen Krausen in Mönchengladbach, Wolfgang Schneider 
in Mönchengladbach-Rheydt u. Wolfgang Schäfers in Wuppertal; z. Obergerichtsvollzieher/-in: 
Gerichtsvollzieher/in Ingrid Lübben u. Hermann-Josef Vergoßen in Düsseldorf, Dirk Meyer u. Katja 
Sommerfeld in Neuss, Silvia Druwe in Dinslaken, Roger Krabbe in Mülheim an der Ruhr, Claus 
Bergmann in Oberhausen, Kirsten Bernath in Erkelenz, Kirsten Zimmermann in Grevenbroich, 
Nikola Ballsieper, Kathrin Ulber, Birgit Unsheim u. Nicole Wieck in Remscheid, Lydia Walgenbach 
in Wuppertal. 
 
Versetzt: 
 
Richterin am AG Dr. Christina Temme vom AG Velbert an das AG Mülheim an der Ruhr. 
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Ruhestand: 
 
Sozialoberinspektor Michael Sensen in Kleve. 
 
Richterinnen/Richter auf Probe 
 
Ernannt:  
 
Assessor/in Annemarie Bhattacharya, Dr. Jan-Christopher van Eymeren, Irina Gerstmann, Svenja 
Heier. 
 
Staatsanwaltschaft 
 
Ernannt: 
 
z. Oberstaatsanwalt: Staatsanwalt Dr. Niclas Börgers aus Düsseldorf u. Daniel Stein aus 
Duisburg b. d. GStA. 
 
Ruhestand: 
 
Oberstaatsanwalt Wolfgang Seither in Duisburg, Staatsanwalt als Gruppenleiter Frank Heinrichs in 
Wuppertal, Justizamtsrätin Vera Ibels in Krefeld u. Justizhauptsekretärin Beate Witzer in Duisburg. 
 
 
Richterinnen/Richter auf Probe 
 
Ernannt: 
 
Assessorin Karolina Seidler u. Christine Thürmann. 
 
Rechtsanwältinnen/Rechtsanwälte u. Notarinnen/Notare 
 
Bestellt zum Notar: 
 
Dr. Johannes Hushahn in Jüchen. 
 
Bestellt zum Anwaltsnotar / zur Anwaltsnotarin: 
 
Rechtsanwalt Jens Hermanns in Mülheim an der Ruhr, Rechtsanwältin Laura Claas in Duisburg-
Ruhrort. 

 
 

OLG-Bezirk Hamm 
 
Gerichte 
 
Ernannt: 
 
z. Richter am AG - als d. std. V. e. Dir. -: Richter am AG Matthias Bieling in Münster; z. Richte-
rinnen am AG: Richterinnen Katharina Althaus in Beckum, Andrea Kaesberg in Dortmund u. Julia 
Rempp in Essen-Borbeck; z. Justizamtsrätin: Justizamtfrau Claudia König in Arnsberg; z., Sozi-
alamtsrätin/-amtsrat: Sozialamtfrau/-amtmann Heidemarie Hassel in Arnsberg, Peter Exner in 
Bielefeld z. Obergerichtsvollzieher mit Amtszulage: Obergerichtsvollzieher Michael Morscheck 
in Lippstadt; z. Justizamtsinspektorin: Justizhauptsekretärin Silke Hoffmann in Herford; z. Jus-
tizhauptsekretärin: Justizobersekretärin Gudrun Hasenkamp in Bochum; z. Ersten Justizhaupt-
wachtmeisterin: Justizhauptwachtmeisterin Alina Haßelkus in Bochum. 
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Ruhestand: 
 
Justizrätin Sabine Erlenkötter in Steinfurt, Sozialamtfrau Margarete Kaiser-Langer in Dortmund; 
Obergerichtsvollzieher Karl-Josef Döring in Warburg, Justizamtsinspektorin Roselinde Gant in 
Herne-Wanne. 
 
Richterinnen/Richter auf Probe 
 
Ernannt: 
 
Assessor/in Fabian Lethaus, Caroline Rottstegge u. Michael Sabuga. 
 
Staatsanwaltschaften 
 
Ernannt: 
 
z. Leitenden Oberstaatsanwältin - BesGr. R 4 -: Leitende Oberstaatsanwältin - BesGr. R 3 - 
Claudia Hurek aus Hamm in Bielefeld, z. Staatsanwalt: Staatsanwalt (Richter auf Probe) Daniel 
Kley in Bielefeld; z. Justizamtsinspektorin (A 9 m. AZ.): Justizamtsinspektorin Christel Müller in 
Siegen; z. Justizamtsinspektorin: Justizhauptsekretärin Nina Franke in Hagen; z. Justizhaupt-
sekretärin: Justizobersekretärin Karin Schablitzki, Siglinde Schultz u. Katja Siepmann in Hagen. 
 
Versetzt: 
 
Justizobersekretärin Andrea Dahlmann von der Staatsanwaltschaft Bochum an die Stadt Dorsten. 
 
Ruhestand: 
 
Oberstaatsanwalt - als der ständige Vertreter eines Leitenden Oberstaatsanwalts - Werner Wolff in 
Arnsberg; Justizobersekretärin Silvia Hausmann in Dortmund. 
 
Rechtsanwältinnen/Rechtsanwälte u. Notarinnen/Notare 
 
Bestellt zur Anwaltsnotarin/zum Anwaltsnotar: 
 
Rechtsanwältinnen/Rechtsanwälte Ralf Mues in Recklinghausen, Wolf Ansorge in Bochum, Dr. 
Martin Plappert in Lüdenscheid, Thomas Kreyenkötter in Steinfurt, Anna-Maria Verfürth in Greven, 
Annika Sahling in Borken, Jan Lütkemeier LL.M. in Stadtlohn, Carsten Witte in Gronau, Katja Metz-
ler in Paderborn, Nicola Veit in Wilnsdorf, Stefan Reitmeier u. Tobias Lembrecht in Siegen, Norbert 
Christian Wickel in Bad Berleburg. 
 
Erreichen der Altersgrenze: 
 
Rechtsanwälte und Notare Martin Neugebauer in Selm u. Rüdiger Goltsch in Dortmund.  
 
Entlassen aus dem Notaramt: 
 
Rechtsanwalt und Notar Dr. Klaus Kersting in Schwerte. 
 
  



Justizministerialblatt NRW 2017 Nr. 24 
 

353 
 

OLG-Bezirk Köln 
 

Gerichte 
 
Ernannt: 
 
z. Vors. Richterin am LG: Richtern am LG Daniela Krey in Aachen;  z. Richterin am LG: Rich-
terin Dr. Alissa Schöttle in Köln; z. Richter/in am AG: Richter/in Henning Günter Wietschel in  
Eschweiler, Maike Verena Westphal u. Barbara Hünten in Köln; z. Richter kraft Auftrags: Maurits 
Alexander Steinebach in Köln; z. Obergerichtsvollzieherin (A 9 m. AZ.): Obergerichtsvollzieherin 
Marion Henk in Köln. 
 
Ruhestand: 
 
Obergerichtsvollzieher Hans-Josef Acker in Euskirchen, Justizvollstreckungshauptsekretär Lothar 
Rathner in Kerpen. 
 
Richterinnen/Richter auf Probe 
 
Ernannt: 
 
Assessor/Assessorin Tatjana Niederquell, Nadine Reimer u. Dr. Andreas Indenkämpen. 
 
Staatsanwaltschaften: 
 
Ernannt: 
 
z. Oberstaatsanwältin: Staatsanwältin Anne Brorhilker in Köln, z. Staatsanwalt: Staatsanwalt 
(Richter auf Probe) Jonas Stallkamp in Bonn, z. Justizoberinspektorin: Justizinspektorin Janina 
Scholz b. d. GStA, z. Justizinspektorin: Justizhauptsekretärin Simone Wirtz b. d. GStA. 
 
 

Finanzgerichte 
 

Ernannt: 
 
z. Regierungsamtsrätin: Regierungsamtfrau Claudia Thiel in Düsseldorf. 
 

 
Justizvollzug 

 
Ernannt: 
 
z. Regierungsdirektor: Oberregierungsrat Franz-Josef Bischofs in Heinsberg; z. Regierungsamt-
frau: Regierungsoberinspektorin Sabrina Schrader in Castrop-Rauxel; z. Regierungsoberinspek-
torin: Regierungsinspektorin Julia Buchholz in Köln; z. Justizvollzugsamtsinspektor (A 9 m. 
AZ.): Justizvollzugsamtsinspektor/in Martin Pellmann in Bielefeld-Senne, Bernd Zerhusen in Bo-
chum-Langendreer, Ralf Weber in Detmold, Jörg Neyenhuys in Kleve, Alexander Kratzki, Andreas 
Spilles u. Manfred Thiel in Siegburg, Manuela Schmiereck in Wuppertal-Vohwinkel; z. Justizvoll-
zugsamtsinspektor/in: Justizvollzugshauptsekretär/in Hartmut Rohmann u. Michaela Griese in 
Bielefeld-Brackwede, Markus Teipel in Castrop-Rauxel, Christoph Schmitz in Euskirchen; Klaus 
Kothenschulte in Werl; z. Regierungsamtsinspektor/in: Regierungshauptsekretär/in Birgit von 
Kampen in Castrop-Rauxel, Marco Marschall in Willich II (Berichtigung der Veröffentlichung vom 
1. Dezember 2017) u. Ramona Holfelder in Willich II; z. Justizvollzugshauptsekretär/in: Justiz-
vollzugsobersekretär/in Ayhan Gel u. Robert Pachura in Bielefeld-Brackwede, Martina Hanelik, 
Alexander Auferkamp u. Bastian Botzum in Bochum-Langendreer, Dana Marks in Werl. 
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Amtsübertragung: 
 
z. Justizvollzugsamtsinspektorin (A 9 m. AZ): Justizvollzugsamtsinspektorin Elke Helbig in Wil-
lich II. 
 
Ruhestand: 
 
Regierungsamtmann Walter Sänger in Geldern, Justizvollzugsamtsinspektor Josef Wiechers in 
Bielefeld-Senne, Regierungsamtsinspektor Günther Otte in Detmold, Regierungsamtsinspektor 
Günter Pieper in Herford, Justizvollzugsamtsinspektor Heribert Todt in Hövelhof, Justizvoll-
zugsamtsinspektor Reinhard Pissarra in Werl, Justizvollzugsamtsinspektor Jochen Paarmann u. 
Justizvollzugsamtsinspektorin Liane Kostorz in Willich II. 
 

 
Stellenausschreibungen 

 
 
Das Land NRW fördert die berufliche Entwicklung von Frauen. Bewerbungen von Frauen sind da-
her ausdrücklich erwünscht. In den Bereichen, in denen Frauen noch unterrepräsentiert sind, wer-
den sie bei gleicher Eignung, Befähigung u. fachlicher Leistung nach Maßgabe des Landesgleich-
stellungsgesetzes bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegen-
de Gründe überwiegen. Das Land NRW bemüht sich bevorzugt um die Einstellung und Beschäfti-
gung von schwerbehinderten Menschen. Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter Menschen 
und gleichgestellter behinderter Menschen im Sinne des § 2 Abs. 3 SGB IX sind daher ebenfalls 
ausdrücklich erwünscht.  
 
Die folgenden Ausschreibungen richten sich ausdrücklich auch an Menschen mit Migrationshinter-
grund. 
 
Sofern im Einzelnen nichts anderes bestimmt ist, 
  

- richten sich die Ausschreibungen an Voll- und Teilzeitkräfte,  
- sind Bewerbungen innerhalb von zwei Wochen nach dieser Ausschreibung grundsätzlich auf 

dem Dienstweg einzureichen. 
 
Es wird Bewerbungen entgegengesehen um folgende Stellen: 
 
1 Oberstaatsanwältin o. Oberstaatsanwalt (R 2) b. d. StA in Arnsberg 
 
mehrere  Richterin o. Richter am LG in Köln 

 - für die planmäßige Anstellung von Richterinnen o. Richtern auf Probe aus dem 
 Bezirk des OLG Köln - 

 
mehrere  Richterin o. Richter am AG in Köln 

 - für die planmäßige Anstellung von Richterinnen o. Richtern auf Probe aus dem 
 Bezirk des OLG Köln - 

 
1 Richterin o. Richter am LG in Detmold 
 
1 Richterin o. Richter am AG in Warstein 
 Die Besetzung dieser Stelle kann aus haushaltswirtschaftlichen Gründen derzeit 
 nur durch eine Teilzeitkraft mit der Hälfte des regelmäßigen Dienstes erfolgen. 
 
2 Richterin o. Richter am VG in Düsseldorf 
 
1 Richterin o. Richter am VG in Gelsenkirchen 
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mehrere Staatsanwältin o Staatsanwalt in Bochum für die Ernennung im Eingangsamt von 
 Richterinnen/Richtern auf Probe aus dem Bezirk der GStA Hamm 
 
1 Staatsanwältin o. Staatsanwalt b. d. StA Bonn 

- nur für die planmäßige Anstellung von Richterinnen und Richtern auf Probe aus 
dem Geschäftsbereich der GStA Köln - 

 
mehrere Staatsanwältin o. Staatsanwalt b. d. StA Köln 

- nur für die planmäßige Anstellung von Richterinnen und Richtern auf Probe aus 
dem Geschäftsbereich der GStA Köln - 

 
1 Oberamtsanwältin o. Oberamtsanwalt (BesGr. A 13 LBesO A NRW mit Amtszu-
 lage nach Fußnote 8) bei der StA Detmold 
 
1 Justizamtsrätin o. Justizamtsrat - Rechtspfleger/in - b. d. StA Essen 
 
1 Regierungsamtsrätin o. Regierungsamtsrat - für die Vollzugsabteilungsleitung 
 der Strafhaft 2 - bei der JVA Düsseldorf  
 - die Stellenbeschreibung mit Anforderungsprofil kann b. d. Leiterin der JVA  
 Düsseldorf angefordert werden - 
 
1  Regierungsoberinspektorin o. Regierungsoberinspektor b. d. JVA Duisburg-

Hamborn 
 
1 Regierungsoberinspektorin o. Regierungsoberinspektor b. d. JVA Münster  
 
mehrere Justizvollzugsamtsinspektorin o. Justizvollzugsamtsinspektor b. d. JVA Wupper-

tal-Vohwinkel 
 
1 Regierungshauptsekretärin o. Regierungshauptsekretär (A 8) b. d. JVA Castrop-
 Rauxel 
 
1 Regierungssekretärin o. Regierungssekretär b. d. JVA Detmold 
 
Funktion der Verwaltungsleitung - zugleich ständige Vertretung des Leiters - der JVA  
Duisburg-Hamborn  
 
Die vorgenannte, höchstens der BesGr. A 14 LBesO A NRW zugeordnete Funktion ist demnächst 
neu zu besetzen. Bewerben können sich Angehörige des Vollzugs- und Verwaltungsdienstes der 
Laufbahngruppe 2 (BesGr. A 12  bis A 14) mit der Befähigung für das 1. Einstiegsamt. Das Anfor-
derungsprofil kann bei dem Ministerium der Justiz erbeten werden. 
 
Funktion der Verwaltungsleitung - zugleich ständige Vertretung der Leiterin - der JVA  
Moers-Kapellen 
  
Die vorgenannte, höchstens der BesGr. A 14 LBesO A NRW zugeordnete Funktion ist demnächst 
neu zu besetzen. Bewerben können sich Angehörige des Vollzugs- und Verwaltungsdienstes der 
Laufbahngruppe 2 (BesGr. A 12  bis A 14) mit der Befähigung für das 1. Einstiegsamt. Das Anfor-
derungsprofil kann bei dem Ministerium der Justiz erbeten werden. 
 
Leiterin o. Leiter des Krankenpflegedienstes b. d. JVA Düsseldorf 
 
Bei der JVA Düsseldorf ist der Dienstposten für die Leiterin oder den Leiter des Krankenpflege-
dienstes (Besoldungsgruppe A 9 bis A 9 mit Amtszulage LBesO A) zu besetzen. Die Stellenbe-
schreibung mit Anforderungsprofil kann b. d. Leiterin der JVA Düsseldorf angefordert werden. 
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Modulstudienlehrgang Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre 
 
Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt oder vergleichbare Beschäf-
tigte des Ministeriums der Justiz, aller Gerichtsbarkeiten und der Staatsanwaltschaften können 
sich ab sofort um die Teilnahme am Modulstudiengang Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre be-
werben. 
 
Die fünf jeweils mehrwöchigen Veranstaltungen, die unabhängig voneinander besucht werden 
können, finden im Jahre 2018 an der Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen in 
Bad Münstereifel bzw. im Ausbildungszentrum der Justiz in Monschau ggf. unter Einbeziehung 
nahe gelegener Hotels statt. 
 
Für das Jahr 2018 sind folgende Modullehrgänge geplant: 
 

Modul EPOS.NRW I  
Thema:  Haushalt/Kameralistik 
Zeitraum:  25. Juni 2018 bis 29. Juni 2018 
 
Modul EPOS.NRW II  
Thema:  Controlling/KLR 
Zeitraum:  3. September 2018 bis 21. September 2018 
 
Modul EPOS.NRW III 
Thema:  Buchführung und Bilanzen 
Zeitraum: 19. März 2018 bis 21. März 2018 (Teil I) 
   und 
   11. April 2018 bis 13. April 2018 (Teil II) 
 
Modul Organisation 
Zeitraum: 4. Juni 2018 bis 15. Juni 2018  

 
Modul Personalmanagement 
Zeitraum:  9. April 2018 bis 4. Mai 2018. 

 
Für die Module stehen jeweils maximal 22 Teilnehmerplätze zur Verfügung.  
 
Die Curricula für die Module sind im Internetauftritt der Fachhochschule für Rechtspflege NRW 
unter dem Link http://www.fhr.nrw.de/aufgaben/fortbildung/modullehrgaenge/index.php einsehbar.  
 
Interessierte Beamtinnen und Beamte bei den ordentlichen Gerichten und den Staatsanwaltschaf-
ten bewerben sich auf dem Dienstweg bei der für ihren Dienstort zuständigen Präsidentin oder 
dem für ihren Dienstort zuständigen Präsidenten des Oberlandesgerichts bzw. der Generalstaats-
anwältin bzw. dem jeweiligen Generalstaatsanwalt. 
 
Interessierte Beamtinnen und Beamte bei den Fachgerichtsbarkeiten des Landes bewerben sich 
auf dem Dienstweg bei der jeweils zuständigen Präsidentin bzw. dem jeweils zuständigen Präsi-
denten des betreffenden Obergerichts oder des jeweiligen Finanzgerichts. Dort werden auch wei-
tere Auskünfte zum Modulstudiengang erteilt. 
 
 
Rücknahmen: 
 
Die folgenden Ausschreibungen werden hiermit zurückgenommen: 
 
1 Justizamtsrätin o. Justizamtsrat - Rechtspfleger/in - b. d. StA Bochum 
(JMBl. NRW Nr. 23 vom 01.12.2017) 
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1 Justizvollzugsamtsinspektorin o. Justizvollzugsamtsinspektor (A 9 m. AZ.) - Suchtberater/in - b. 
d. JVA Bielefeld-Brackwede  
(JMBl. NRW Nr. 15 vom 01.08.2017) 
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